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ÖFFNUNGSZEITEN GESCHÄFTSSTELLE VG WEIDENBERG
Rathausplatz 1, 95466 Weidenberg - Telefon: 09278 / 977-0, Fax: 09278 / 977-77
Internet: www.weidenberg.de, E-Mail: vg.poststelle@weidenberg.de
Montag bis Freitag von 08.00 bis 12.00 Uhr
Mittwoch zusätzlich  von 13:30 Uhr bis 16:00 Uhr

Außerhalb der Öff nungszeiten sind nach Rücksprache mit dem jeweiligen Sachgebiet individuelle Terminvereinbarungen möglich.

Wir bitten für eine persönliche Vorsprache im Einwohnermeldeamt und Passamt sowie im Standesamt um 
vorherige Terminvereinbarung, auch um Wartezeiten zu vermeiden.

GRÜNGUTCONTAINER
Kirchenpingarten, Emtmannsberg, Seybothenreuth und Weidenberg sind frei zugänglich

SPRECHSTUNDEN BÜRGERMEISTER
Emtmannsberg / Birk  nach telefonischer Vereinbarung unter   0170 / 2122115
Kirchenpingarten   nach telefonischer Vereinbarung unter   0175 / 8850355
Seybothenreuth   nach telefonischer Vereinbarung unter   0171 / 4379244
Weidenberg    Telefonisch ODER persönliches Gespräch nach tel. Terminvereinbarung
 im Übrigen keine festen Sprechstunden  Tel. 09278 / 97733

24-STUNDEN-BEREITSCHAFTSRUFNUMMERN DER WASSER- UND KLÄRWERKE
Gemeinde Wasserversorgung Abwasserentsorgung
Emtmannsberg 09209 / 918162 0175 / 2738469
Kirchenpingarten 09278 / 7740600 od. 0173 / 8648022 09275 / 7069 od. 0171 / 8151120
Seybothenreuth 09209 / 918162 09275 / 238
Weidenberg 09278 / 7709999 09278 / 7743642

Amtliches Mitteilungsblatt der Verwaltungsgemeinschaft Weidenberg
Das amtliche Mitteilungsblatt der Verwaltungsgemeinschaft Weidenberg 
erscheint monatlich und in der Regel immer am Monatsanfang in einer Aufl age 
von 2350 Exemplaren.

Verantwortlich für den Inhalt:
Der Gemeinschaftsvorsitzende der Verwaltungsgemeinschaft Weidenberg, 
Hans Wittauer, Rathausplatz 1, 95466 Weidenberg.

In der Rubrik „Vereine, Verbände und Sonstiges“ werden Veranstaltungs-
termine veröffentlicht. Bei anstehenden Jahreshauptversammlungen von 
Vereinen wird die Tagesordnung nur dann mitveröffentlicht, wenn Neuwahlen 
und/oder Satzungsänderungen Inhalt der Versammlung sind.

Bezugspreis pro Jahr: 12 Euro (nur für Bezieher im Bereich der VG
Weidenberg; 13 Euro zzgl. aktuelle Portokosten bei Postzustellung)

Technische Gesamtherstellung / Anzeigenannahme:
Team Sebald GbR, Gablonzer Str. 4, 95466 Weidenberg
Tel. (0 92 78) 98 51 76, E-Mail: anzeigen@team-sebald.de

Druck:
Schmidt und Buchta, Fliegerweg 7, 95233 Helmbrechts
Tel. (0 92 52) 9 24 83, E-Mail: info@schmidt-buchta.de

Redaktionsannahmeschluss ist i.d.R. der 18. des Vormonats. Fällt dieser auf 
einen Samstag, Sonntag oder Feiertag, gilt der vorangehende Werktag.

IMPRESSUM

Durch die Bereitstellung von Text- und Bildmaterial erklären Sie Ihr Einverständnis zur Veröffentlichung im amtlichen Mitteilungsblatt der Verwaltungsgemeinschaft 
Weidenberg, Sie tragen für ihre Beiträge einschließlich der Einholung aller Bildrechte sämtliche Kosten und die volle persönliche Verantwortung.
Dieses Einverständnis gilt ebenso für die spätere Veröffentlichung der Online-Version auf den Webseiten der Verwaltungsgemeinschaft Weidenberg und deren 
Mitgliedsgemeinden. Die Verwaltungsgemeinschaft Weidenberg übernimmt keinerlei Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereit-
gestellten Dokumente, Bildmaterial und Informationen. Haftungsansprüche gegen die Verwaltungsgemeinschaft Weidenberg, welche sich auf Schäden materieller 
oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen, sofern 
seitens der Verwaltungsgemeinschaft Weidenberg kein nachweislich vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verschulden vorliegt.
Das Copyright für veröffentliche Grafi ken und Texte bleibt allein beim Herausgeber dieses Mitteilungsblattes. Eine Vervielfältigung oder Verwendung von Grafi ken 
und Texten in anderen elektronischen oder gedruckten Publikationen ist ohne ausdrückliche schriftliche Zustimmung des Herausgebers nicht gestattet. 

Redaktionsannahmeschluss: 18. Februar für März 2025

2



Mitteilungsblatt Verwaltungsgemeinschaft Weidenberg Ausg. 02/2025

3



Mitteilungsblatt Verwaltungsgemeinschaft WeidenbergAusg. 02/2025

4



Mitteilungsblatt Verwaltungsgemeinschaft Weidenberg Ausg. 02/2025

AMTLICHE BEKANNTMACHUNGEN

VERWALTUNGSGEMEINSCHAFT

WAHLBEKANNTMACHUNG
zur Bundestagswahl

1. Am 23. Februar 2025 fi ndet die Bundestagswahl statt.
Die Wahl dauert von 8 bis 18 Uhr. 

2. Die Gemeinden Emtmannsberg, Kirchenpingarten, Seybothenreuth und der 
Markt Weidenberg sind in folgende Wahlbezirke eingeteilt:

Gemeinde Emtmannsberg
Wahlbezirk 101
Wahllokal: Schloss Emtmannsberg, Bürgersaal (1.OG), 
Schlosshof 10, 95517 Emtmannsberg (barrierefrei)

Briefwahlbezirk Emtmannsberg 111

Gemeinde Kirchenpingarten
Wahlbezirk 201
Wahllokal: Feuerwehrhaus Kirchenpingarten, Schulungsraum, 
Tressauer Straße 7, 95466 Kirchenpingarten (barrierefrei)

Briefwahlbezirk Kirchenpingarten 211

Gemeinde Seybothenreuth
Wahlbezirk 301
Wahllokal: Mehrzweckhalle, Foyer, Rathausplatz 2, 
95517 Seybothenreuth (barrierefrei)

Briefwahlbezirk Seybothenreuth 311

Markt Weidenberg
Wahlbezirk 401
Wahllokal: Grund- und Mittelschule Weidenberg, Raum A, 
Schulstraße 2, 95466 Weidenberg (barrierefrei)

Wahlbezirk 402
Wahllokal: Grund- und Mittelschule Weidenberg, Raum B, 
Schulstraße 2, 95466 Weidenberg (barrierefrei)

Wahlbezirk 403
Wahllokal: Grund- und Mittelschule Weidenberg, Raum C, 
Schulstraße 2, 95466 Weidenberg (barrierefrei)

Wahlbezirk 404
Wahllokal: Feuerwehrhaus Görschnitz, 
Görschnitz 56, 95466 Weidenberg (barrierefrei)

Wahlbezirk 405
Wahllokal: Gemeindezentrum Neunkirchen am Main, Mehrzweckhalle, 
Wacholderich 1, 95466 Weidenberg (barrierefrei)

Briefwahlbezirk Weidenberg 411
Briefwahlbezirk Weidenberg 412
Briefwahlbezirk Weidenberg 413
Briefwahlbezirk Weidenberg 414
Briefwahlbezirk Weidenberg 415

In den Wahlbenachrichtigungen, die den Wahlberechtigten in der Zeit vom 
13.01.2025 bis 02.02.2025 übersandt worden sind, sind der Wahlbezirk und der 
Wahlraum angegeben, in dem die Wahlberechtigten zu wählen haben.

3. Der Briefwahlvorstand/Die Briefwahlvorstände tritt/treten zur Ermittlung des 

 Briefwahlergebnisses um 15:00 Uhr in der Dreifachturnhalle Weidenberg, 
 Schulstraße 3, 95466 Weidenberg, zusammen.

4. Jede wahlberechtigte Person kann nur in dem Wahlraum des Wahlbezirks 
 wählen, in dessen Wählerverzeichnis sie eingetragen ist. Die Wählerinnen und 
 Wähler haben ihre Wahlbenachrichtigung und ihren amtlichen Personalaus-
 weis oder Reisepass zur Wahl mitzubringen.

 Die Wahlbenachrichtigung ist auf Verlangen bei der Wahl abzugeben.

 Gewählt wird mit amtlichen Stimmzetteln. Jede Wählerin und jeder Wähler 
 erhält bei Betreten des Wahlraums einen Stimmzettel ausgehändigt. 

 Jede Wählerin und jeder Wähler hat eine Erststimme und eine Zweitstimme. 

 Der Stimmzettel enthält jeweils unter fortlaufender Nummer

 a) für die Wahl im Wahlkreis in schwarzem Druck die Namen der Bewerber 
  und Bewerberinnen der zugelassenen Kreiswahlvorschläge unter Angabe 
  der Partei, sofern sie eine Kurzbezeichnung verwendet, auch dieser, bei 
  anderen Kreiswahlvorschlägen außerdem des Kennworts und rechts von 
  dem Namen jedes Bewerbers und jeder Bewerberin einen Kreis für die 
  Kennzeichnung,

 b) für die Wahl nach Landeslisten in blauem Druck die Bezeichnung der 
  Parteien, sofern sie eine Kurzbezeichnung verwenden, auch dieser, und 
  jeweils die Namen der ersten fünf Bewerber oder Bewerberinnen der 
  zugelassenen Landeslisten und links von der Parteibezeichnung einen Kreis 
  für die Kennzeichnung.

 Die wählende Person gibt 

 ihre Erststimme in der Weise ab,

  dass sie auf dem linken Teil des Stimmzettels (Schwarzdruck) durch ein 
  in einen Kreis gesetztes Kreuz oder auf andere Weise eindeutig kenntlich 
  macht, welchem Bewerber oder welcher Bewerberin sie gelten soll,

 und ihre Zweitstimme in der Weise ab,

  dass sie auf dem rechten Teil des Stimmzettels (Blaudruck) durch ein in 
  einen Kreis gesetztes Kreuz oder auf andere Weise eindeutig kenntlich 
  macht, welcher Landesliste sie gelten soll.

 Der Stimmzettel muss von der wählenden Person in einer Wahlkabine des 
 Wahlraums oder in einem besonderen Nebenraum gekennzeichnet und in der 
 Weise gefaltet werden, dass ihre Stimmabgabe nicht erkennbar ist.
 In der Wahlkabine darf nicht fotografi ert oder gefi lmt werden.

5. Die Wahlhandlung sowie die im Anschluss an die Wahlhandlung erfolgende 
 Ermittlung und Feststellung des Wahlergebnisses im Wahlbezirk sind öffent-
 lich. Jede Person hat Zutritt, soweit das ohne Beeinträchtigung des Wahlge-
 schäfts möglich ist.

6. Wählerinnen und Wähler, die einen Wahlschein haben, können an der Wahl im 
 Wahlkreis, in dem der Wahlschein ausgestellt ist,
 a) durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlbezirk dieses Wahlkreises
  oder
 b) durch Briefwahl
 teilnehmen.

 Wer durch Briefwahl wählen will, muss sich von der Gemeinde (Verwaltungs-
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 gemeinschaft) einen Wahlschein, einen amtlichen Stimmzettel, einen amtlichen
 Stimmzettelumschlag sowie einen amtlichen Wahlbriefumschlag beschaffen 
 und seinen Wahlbrief mit dem Stimmzettel (im verschlossenen Stimmzettelum-
 schlag) und dem unterschriebenen Wahlschein so rechtzeitig der auf dem 
 Wahlbriefumschlag angegebenen Stelle zuleiten, dass er dort spätestens am 
 Wahltag bis 18 Uhr eingeht. Der Wahlbrief kann auch bei der angegebenen 
 Stelle abgegeben werden. 
 Mit der Erteilung eines Wahlscheins mit Briefwahlunterlagen, wird für die 
 wahlberechtigte Person im Wählerverzeichnis die Ausstellung des Wahlscheins 
 vermerkt. Dieser Vermerk hat zur Folge, dass die wahlberechtigte Person ohne 
 Wahlschein weder in einem Wahllokal noch per Briefwahl wählen kann. 
 Gehen die beantragten Wahlunterlagen nicht oder nicht rechtzeitig zu, sollten 
 sich die betroffenen Wahlberechtigten umgehend an ihr Wahlamt wenden. Bis 
 spätestens Samstag, 22. Februar 2025, 12 Uhr, besteht noch die Möglichkeit, 
 einen neuen Wahlschein beim Wahlamt zu beantragen, wenn die wahlberech-
 tigte Person glaubhaft versichert, dass der beantragte Wahlschein nicht zuge-
 gangen ist oder sie ihn verloren hat.

7. Jede wahlberechtigte Person kann ihr Wahlrecht nur einmal und nur persön-
 lich ausüben. Eine Ausübung des Wahlrechts durch einen Vertreter anstelle 
 der wahlberechtigten Person ist unzulässig (§ 14 Abs. 4 des Bundeswahlgeset-
 zes).
 Eine wahlberechtigte Person, die des Lesens unkundig oder wegen einer Be-
 hinderung an der Abgabe ihrer Stimme gehindert ist, kann sich hierzu der Hilfe 
 einer anderen Person bedienen. Die Hilfeleistung ist auf technische Hilfe bei 
 der Kundgabe einer von der wahlberechtigten Person selbst getroffenen und 
 geäußerten Wahlentscheidung beschränkt. Unzulässig ist eine Hilfeleistung, 
 die unter missbräuchlicher Einfl ussnahme erfolgt, die selbstbestimmte 
 Willensbildung oder Entscheidung der wahlberechtigten Person ersetzt 
 oder verändert oder wenn ein Interessenkonfl ikt der Hilfsperson besteht 
 (§ 14 Abs. 5 des Bundeswahlgesetzes).

 Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis einer Wahl herbeiführt 
 oder das Ergebnis verfälscht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder 
 mit Geldstrafe bestraft. Unbefugt wählt auch, wer im Rahmen zulässiger Assis-
 tenz entgegen der Wahlentscheidung des Wahlberechtigten oder ohne eine 
 geäußerte Wahlentscheidung des Wahlberechtigten eine Stimme abgibt. Der 
 Versuch ist strafbar (§ 107a Abs. 1 und 3 des Strafgesetzbuches).

Weidenberg, 17. Januar 2025
Hans Wittauer
Gemeinschaftsvorsitzender 
Verwaltungsgemeinschaft Weidenberg

BEKANNTMACHUNG
über das Recht auf Einsicht in das Wählerverzeichnis

und die Erteilung von Wahlscheinen
für die Bundestagswahl

am 23. Februar 2025

1. Das Wählerverzeichnis zur Bundestagswahl für die Gemeinden
Emtmannsberg, Kirchenpingarten, Seybothenreuth und Markt Weidenberg

 wird in der Zeit von Montag, 3. Februar bis Freitag, 7. Februar 2025 (20. bis 16. 
 Tag vor der Wahl) während der allgemeinen Öffnungszeiten in der Verwaltungs-
 gemeinschaft Weidenberg, Einwohnermeldeamt, Rathausplatz 9, 95466 
 Weidenberg, für Wahlberechtigte zur Einsichtnahme bereitgehalten. Wahlbe-
 rechtigte können die Richtigkeit oder Vollständigkeit der zu ihrer Person im 
 Wählerverzeichnis eingetragenen Daten überprüfen. Die Richtigkeit oder Voll-
 ständigkeit der Daten von anderen im Wählerverzeichnis eingetragenen Perso-
 nen können Wahlberechtigte nur überprüfen, wenn Tatsachen glaubhaft 
 gemacht werden, aus denen sich eine Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit des 
 Wählerverzeichnisses ergeben kann. Das Recht auf Überprüfung besteht nicht 
 hinsichtlich der Daten von Wahlberechtigten, für die im Melderegister eine Aus-
 kunftssperre gemäß § 51 Absatz 1 des Bundesmeldegesetzes eingetragen ist.

 Das Wählerverzeichnis wird im automatisierten Verfahren geführt; die Einsicht-
 nahme ist durch ein Datensichtgerät möglich.

 Wählen kann nur, wer in das Wählerverzeichnis eingetragen ist oder einen 
 Wahlschein hat.

2. Wer das Wählerverzeichnis für unrichtig oder unvollständig hält, kann 
 von Montag, 3. bis spätestens Freitag, 7. Februar 2025, 12:00 Uhr bei der
 Verwaltungsgemeinschaft Weidenberg, Rathausplatz 9, 95466 Weidenberg,
 Einspruch einlegen. Der Einspruch kann schriftlich oder durch Erklärung zur 
 Niederschrift eingelegt werden. 

3. Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis eingetragen sind, erhalten 
 spätestens am 2. Februar 2025 eine Wahlbenachrichtigung samt Vordruck für 
 einen Antrag auf Erteilung eines Wahlscheins. Wer keine Wahlbenachrichti-
 gung erhalten hat, aber glaubt, wahlberechtigt zu sein, muss Einspruch gegen 
 das Wählerverzeichnis einlegen, wenn er nicht Gefahr laufen will, dass er sein 
 Wahlrecht nicht ausüben kann.

 Wahlberechtigte, die nur auf Antrag in das Wählerverzeichnis eingetragen 
 werden und die bereits einen Wahlschein mit Briefwahlunterlagen beantragt 
 haben, erhalten keine Wahlbenachrichtigung.

4. Wer einen Wahlschein hat, kann an der Wahl im Wahlkreis 236 (Bayreuth)
 durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlraum (Wahlbezirk) dieses 
 Wahlkreises
 oder
 durch Briefwahl

 teilnehmen.

5. Einen Wahlschein erhält auf Antrag

5.1 eine in das Wählerverzeichnis eingetragene wahlberechtigte Person.
 
 Der Wahlschein kann bis zum Freitag, 21. Februar 2025, 15 Uhr,
 bei der Verwaltungsgemeinschaft Weidenberg, Einwohnermeldeamt, Rathaus-
 platz 9, 95466 Weidenberg, schriftlich, elektronisch oder mündlich (nicht aber 
 telefonisch) beantragt werden. Wer bei nachgewiesener plötzlicher Erkran-
 kung den Wahlraum nicht oder nur unter unzumutbaren Schwierigkeiten aufsu-
 chen kann, kann den Wahlschein noch bis zum Wahltag, 15 Uhr, beantragen.

5.2 eine nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene wahlberechtigte Person, 
 wenn
 a) sie nachweist, dass sie ohne ihr Verschulden die Antragsfrist auf Aufnah-
  me in das Wählerverzeichnis nach § 18 Abs. 1 der Bundeswahlordnung (bis 
  zum Sonntag, 2. Februar 2025) oder die Einspruchsfrist gegen das Wähler-
  verzeichnis nach § 22 Abs. 1 der Bundeswahlordnung (bis zum Freitag, 7. 
  Februar 2025) versäumt hat,
 b) ihr Recht auf Teilnahme erst nach Ablauf der unter Buchst. a) genannten 
  Fristen entstanden ist,
 c) ihr Wahlrecht im Einspruchsverfahren festgestellt worden ist und die 
  Gemeinde von der Feststellung erst nach Abschluss des Wählerverzeichnis-
  ses erfahren hat.
 Der Wahlschein kann in den oben genannten Fällen bei der in Nr. 5.1 bezeich-
 neten Stelle noch bis zum Wahltag, 15 Uhr, schriftlich, elektronisch oder 
 mündlich (nicht aber telefonisch) beantragt werden.

6. Wer den Antrag für eine andere Person stellt, muss durch Vorlage einer
  schriftlichen Vollmacht nachweisen, dass er dazu berechtigt ist. Wahlberech-
 tigte mit Behinderungen können sich bei der Antragstellung der Hilfe einer 
 anderen Person bedienen.

7. Mit dem Wahlschein erhält die wahlberechtigte Person zugleich
 - einen amtlichen Stimmzettel,
 - einen amtlichen weißen Stimmzettelumschlag,
 - einen amtlichen roten Wahlbriefumschlag mit der Anschrift, an die der Wahl-
  brief zu übersenden ist, und
 - ein Merkblatt für die Briefwahl.
 Mit der Erteilung eines Wahlscheins mit Briefwahlunterlagen, wird für die 
 wahlberechtigte Person im Wählerverzeichnis die Ausstellung des Wahlscheins 
 vermerkt. Dieser Vermerk hat zur Folge, dass die wahlberechtigte Person ohne 
 Wahlschein weder in einem Wahllokal noch per Briefwahl wählen kann. 
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 Gehen die beantragten Wahlunterlagen nicht oder nicht rechtzeitig zu, sollten 
 sich die betroffenen Wahlberechtigten umgehend an ihr Wahlamt wenden. Bis 
 spätestens Samstag, 22. Februar 2025, 12 Uhr, besteht noch die Möglichkeit, 
 einen neuen Wahlschein beim Wahlamt zu beantragen, wenn die wahlberech-
 tigte Person glaubhaft versichert, dass der beantragte Wahlschein nicht zuge-
 gangen ist oder sie ihn verloren hat.

8. Wahlschein und Briefwahlunterlagen werden übersandt oder amtlich 
 überbracht. Sie können auch durch die Wahlberechtigten persönlich abgeholt 
 werden. An andere Personen können diese Unterlagen nur ausgehändigt 
 werden, wenn die Berechtigung zur Empfangnahme der Unterlagen durch 
 Vorlage einer schriftlichen Vollmacht und einen amtlichen Ausweis nachge-
 wiesen wird und die bevollmächtigte Person nicht mehr als vier Wahlbe-
 rechtigte vertritt; dies hat sie der Gemeinde vor Empfangnahme der Unterla-
 gen schriftlich zu versichern. 

9. Eine wahlberechtigte Person, die des Lesens unkundig oder wegen einer 
 Behinderung an der Abgabe ihrer Stimme gehindert ist, kann sich zur Stimm-
 abgabe der Hilfe einer anderen Person bedienen. Die Hilfsperson muss das 
 16. Lebensjahr vollendet haben. Die Hilfeleistung ist auf technische Hilfe bei 
 der Kundgabe einer von der stimmberechtigten Person selbst getroffenen und 
 geäußerten Wahlentscheidung beschränkt. Unzulässig ist eine Hilfeleistung, 
 die unter missbräuchlicher Einfl ussnahme erfolgt, die selbstbestimmte 
 Willensbildung oder Entscheidung der stimmberechtigten Person ersetzt 
 oder verändert oder wenn ein Interessenkonfl ikt der Hilfsperson besteht. 
 Die Hilfsperson ist zur Geheimhaltung der Kenntnisse verpfl ichtet, die sie bei 
 der Hilfeleistung von der Wahl einer anderen Person erlangt hat

10. Bei der Briefwahl muss der Wahlbrief mit dem Stimmzettel und dem Wahl-
 schein so rechtzeitig an die angegebene Stelle abgesendet werden, dass der 
 Wahlbrief dort spätestens am Wahltag bis 18 Uhr eingeht.

 Der Wahlbrief wird innerhalb der Bundesrepublik Deutschland ohne besondere 
 Versendungsform ausschließlich von der Deutschen Post AG unentgeltlich 
 befördert. Er kann auch bei der auf dem Wahlbrief angegebenen Stelle abgege-
 ben werden.

Weidenberg, 17. Januar 2025
Hans Wittauer
Gemeinschaftsvorsitzender
Verwaltungsgemeinschaft Weidenberg

Haushaltssatzung der Verwaltungsgemeinschaft 
Weidenberg für das Haushaltsjahr 2025

Die Verwaltungsgemeinschaft Weidenberg hat die Haushaltssatzung für das 
Rechnungsjahr 2025 beschlossen. Die Haushaltssatzung tritt mit dem 01. Januar 
2025 in Kraft. Der Haushaltsplan 2025 liegt vom Tage nach der Veröffentlichung 
dieser Bekanntmachung an eine Woche, die Haushaltssatzung während des 
ganzen Jahres in der Geschäftsstelle der Verwaltungsgemeinschaft Weidenberg, 
95466 Weidenberg, innerhalb der allgemeinen Geschäftsstunden zur Einsicht be-
reit. Das Landratsamt Bayreuth hat als Rechtsaufsichtsbehörde die erforderlichen 
Genehmigungen mit Schreiben vom 23.12.2024 Nr. 20–941/39 erteilt.

Weidenberg, 08. Januar 2025
Hans Wittauer 
Gemeinschaftsvorsitzender

Haushaltssatzung der Verwaltungsgemeinschaft 
Weidenberg für das Jahr 2025

Aufgrund der Art. 8 Abs. 2, Art. 10 Abs. 2 VWGemO, Art. 40 ff. KommZG, sowie 
der Art. 63 ff. der Gemeindeordnung (GO ) erlässt die Verwaltungsgemeinschaft 
Weidenberg folgende Haushaltssatzung: 

§ 1
Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan 2025 wird hiermit festgesetzt.
Er schließt
 im Verwaltungshaushalt
 in den Einnahmen und Ausgaben mit  3.196.000 €
 im Vermögenshaushalt
 in den Einnahmen und Ausgaben mit     156.000 €
ab. 

§ 2
Kredite werden nicht aufgenommen.

§ 3
Verpfl ichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht festgesetzt.

§ 4
Verwaltungsumlage
1) Der durch sonstige Einnahmen nicht gedeckte Finanzbedarf (Umlagesoll) zur 
Finanzierung von Ausgaben im Verwaltungshaushalt wird für das Haushaltsjahr 
2025 auf 2.700.126 € festgesetzt und nach dem Verhältnis der Einwohnerzahl der 
Mitgliedsgemeinden bemessen.
2) Für die Berechnung der Verwaltungsumlage wird die maßgebende Einwohner-
zahl nach dem Stand vom 30.06.2024 auf 9.441 Einwohner festgesetzt.
3) Die Verwaltungsumlage wird je Einwohner auf 286,00 € festgesetzt.

Investitionsumlage
Im Jahr 2025 wird keine Investitionsumlage festgesetzt.

§ 5
Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben 
nach dem Haushaltsplan wird auf 532.000 € festgesetzt.

§ 6
Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 01. Januar 2025 in Kraft.

Weidenberg, 08. Januar 2025
Hans Wittauer
Gemeinschaftsvorsitzender 
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Widmung zur Ortsstraße

Folgender Straßenabschnitt wird zum 22.08.2018 zur Ortsstraße gewidmet:

Die in der Gemeinde Emtmannsberg, Landkreis Bayreuth, Regierungsbezirk 
Oberfranken, verlängerte Straßenstrecke der Ortsstraße Weidacker, wird mit 
Wirkung vom 22.08.2018 zur Ortsstraße gewidmet.

Die neu gewidmete Strecke beginnt an Fl. Nr. 82 Gem. Emtmannsberg, bei Fl. Nr. 
83 und 83/1,, bei Fl. Nr. 325/15 und 92/12, Gem. Emtmannsberg, und endet an den 
Fl. Nrn. 367/1 und 367/24 nördliche Grundstücksspitze, sowie Fl. Nrn.367/24 und 
367/28 im Wendehammer (km 0,540).

Träger der Straßenbaulast ist die Gemeinde Emtmannsberg

Die Verfügung einschließlich der Begründung kann in der Geschäftsstelle der 
Verwaltungsgemeinschaft Weidenberg, Gurtstein 11, während der Dienststunden 
eingesehen werden.

Weidenberg, 17. Januar 2025
Gerhard Herrmannsdörfer
Erster Bürgermeister

EMTMANNSBERG

KIRCHENPINGARTEN

Feuerwehrversammlung mit Neuwahl 
des Kommandanten-Stellvertreters der FF Kirmsees

Hiermit ergeht die Einladung an alle Feuerwehrdienstleistenden der Freiwilligen 
Feuerwehr Kirmsees gemäß § 3 der Satzung für Freiwillige Feuerwehren der Ge-
meinde Kirchenpingarten.

Entsprechend den Bestimmungen des Bayerischen Feuerwehrgesetzes ist die 
Wahl des Kommandanten von der Gemeinde Kirchenpingarten durchzuführen. 
Der Bürgermeister, ein Stellvertreter oder Beauftragter hat die Wahl zu leiten.

Im Vollzug dieser Bestimmungen wird für die Wahl

des Kommandanten-Stellvertreter der FF Kirmsees 
die Versammlung auf 08.02.2025 

im Floriansstüberl Kirmsees

angesetzt.

Die gemeindliche Einladung wurde vom Termin her nach dem Vorschlag der Frei-
willigen Feuerwehr Kirmsees festgelegt.

Alle aktiven Feuerwehrkameraden werden gebeten, an dieser wichtigen Ver-
sammlung teilzunehmen.

Kirchenpingarten, 17. Januar 2025
Markus Brauner
Erster Bürgermeister
Gemeinde Kirchenpingarten

Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Benutzung der 
Kindertageseinrichtung (Kindertageseinrichtung-Gebührensatzung)

der Gemeinde Kirchenpingarten

Vom 17. Dezember 2024

Auf Grund von Art. 2 und 8 des Kommunalabgabengesetzes erlässt die Gemeinde 
Kirchenpingarten folgende:

Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Benutzung der Kinderta-
geseinrichtung (Kindertageseinrichtung-Gebührensatzung)

§ 1 
Gebührenpfl icht

(1) Die Gemeinde erhebt für die Benutzung ihrer Kindertageseinrichtung (§ 1 der 
 Kindertageseinrichtungssatzung) Gebühren.

(2) Zusätzlich werden erhoben 
 - Verpfl egungskosten für die Teilnahme an der Mittagsverpfl egung (Verpfl e-
  gungsgeld).

(3) Die Gebühren und das Verpfl egungsgeld werden durch Bescheid festgesetzt. 
 Benutzungsgebühren nach dieser Satzung werden erhoben für den regelmä-
 ßigen Besuch der Kindertageseinrichtung. Verpfl egungsgeld nach dieser 
 Satzung wird erhoben für die Teilnahme an der Mittagsverpfl egung. Die Gebüh-
 renpfl icht besteht auch im Fall vorübergehender Erkrankung, Urlaub oder sons-
 tiger vorübergehender Abwesenheit fort. 

§ 2 
Gebührenschuldner

(1) Gebührenschuldner sind:

 a) die Personensorgeberechtigten des Kindes, das in eine Kindertageseinrich-
  tung aufgenommen wird, bzw. die weiteren Unterhaltsverpfl ichteten im Sin-
  ne des Bürgerlichen Gesetzbuches

 b) diejenigen, die das Kind zur Aufnahme in eine Kindertageseinrichtung ange-
  meldet haben.

(2) Mehrere Gebührenschuldner sind Gesamtschuldner.

§ 3 
Entstehen und Fälligkeit der Gebühr

(1) Die Gebühren i. S. von § 5 entstehen erstmals mit der Aufnahme des Kindes
 in eine Kindertageseinrichtung; im Übrigen entstehen diese Gebühren jeweils 
 fortlaufend mit Beginn eines Monats (einschließlich August). Das Verpfl egungs-
 geld i. S. von § 5 Abs. 3 entsteht erstmals mit der Anmeldung zur Teilnahme an 
 der Mittagsverpfl egung; danach jeweils fortlaufend mit Beginn des Folgemo-
 nats (einschließlich August). 

(2) Die Gebühren i. S. von § 5 werden jeweils am 28. des laufenden Monats oder 
 am darauffolgenden Werktag für den gesamten Monat fällig. Für das Verpfl e-
 gungsgeld sind zum 28.09., 28.12., 28.03 und 28.06. jeden Jahres Abschlags-
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 zahlungen in Höhe der Vierteljahres-Bestellmenge zu leisten. 

(3) Die Gebührenschuldner sind verpfl ichtet der Gemeinde eine Ermächtigung zum 
 Lastschrifteinzug für ihr Konto zu erteilen oder die Beträge auf eines der Bank-
 konten der Verwaltungsgemeinschaft Weidenberg einzuzahlen. Bareinzahlung 
 der Gebühr bei der Verwaltung der Verwaltungsgemeinschaft Weidenberg ist 
 zulässig. 

§ 4 
Gebührenmaßstab

Die Höhe der Gebühren i. S. des § 5 Abs. 1 richtet sich nach der Dauer des 
Besuchs der Kindertageseinrichtung.

§ 5 
Gebührensatz

(1) Für jeden angefangenen Monat im Kindertageseinrichtungsjahr (September bis 
 einschließlich August) werden folgende Gebühren erhoben:

 a) für Kinder in der Kinderkrippe oder unter drei Jahren im Kindergarten:
 -  für eine Buchungszeit von > 1 bis 2 Stunden  137,50 Euro
 -  für eine Buchungszeit von > 2 bis 3 Stunden   162,50 Euro
 -  für eine Buchungszeit von > 3 bis 4 Stunden  187,50 Euro
 -  für eine Buchungszeit von > 4 bis 5 Stunden  206,25 Euro
 -  für eine Buchungszeit von > 5 bis 6 Stunden   231,25 Euro
 -  für eine Buchungszeit von > 6 bis 7 Stunden  262,50 Euro
 -  für eine Buchungszeit von > 7 bis 8 Stunden  287,50 Euro
 -  für eine Buchungszeit von > 8 bis 9 Stunden  316,25 Euro
 -  für eine Buchungszeit von > 9 bis 10 Stunden  337,50 Euro

 b) für alle Kindergartenkinder (ab 3 Jahre bis Schuleintritt):
 -  für eine Buchungszeit von > 3 bis 4 Stunden  125,00 Euro
 -  für eine Buchungszeit von > 4 bis 5 Stunden      137,50 Euro
 -  für eine Buchungszeit von > 5 bis 6 Stunden  151,25 Euro
 -  für eine Buchungszeit von > 6 bis 7 Stunden  166,40 Euro
 -  für eine Buchungszeit von > 7 bis 8 Stunden  183,75 Euro
 -  für eine Buchungszeit von > 8 bis 9 Stunden  202,15 Euro
 -  für eine Buchungszeit von > 9 bis 10 Stunden  222,40 Euro

      c) für Hortkinder:
 -  für eine Buchungszeit von > 1 bis 2 Stunden  81,25 Euro
 -  für eine Buchungszeit von > 2 bis 3 Stunden  93,75 Euro
 -  für eine Buchungszeit von > 3 bis 4 Stunden  106,25 Euro

 -  für eine Buchungszeit von > 4 bis 5 Stunden  118,75 Euro
 -  für eine Buchungszeit von > 5 bis 6 Stunden  137,50 Euro
 -  für eine Buchungszeit von > 6 bis 7 Stunden  156,25 Euro
 -  für eine Buchungszeit von > 7 bis 8 Stunden  175,00 Euro
 -  für eine Buchungszeit von > 8 bis 9 Stunden  193,75 Euro
 -  für eine Buchungszeit von > 9 bis 10 Stunden  213,15 Euro

 Die Gebühr für die erhöhte Ferienbetreuung im Hort fällt bei monatsübergrei-
 fenden Ferienzeiten jeweils nur in Höhe eines Monatsbetrages an. 

 Die Gebühr wird in Höhe des staatlichen Elternbeitragszuschusses reduziert. 

(2) Für die Teilnahme an der Mittagsverpfl egung ist pro Mittagessen ein Verpfl e-
 gungsgeld zu entrichten; die Höhe wird durch Beschluss des Gemeinderates 
 Kirchenpingarten festgesetzt.

 Bei entschuldigter Abwesenheit an der Teilnahme der Mittagsverpfl egung 
 (näheres regelt die Hausordnung der Einrichtung) bei der Leitung der Kinderta-
 geseinrichtung erfolgt für jeden Tag der Abwesenheit eine Rückerstattung des 
 jeweiligen Tagessatzes. In allen anderen Fällen muss das Verpfl egungsgeld 
 bezahlt werden, auch wenn das Kind nicht am Essen teilgenommen hat. Die 
 Abrechnung hierüber erfolgt jeweils vierteljährlich.

(3) Je Buchungsänderung wird eine Änderungsgebühr in Höhe von 30,-- Euro 
 erhoben. Die ersten zwei Buchungsänderungen je Einrichtungsjahr sind gebüh-
 renfrei. 

§ 6
Geschwisterermäßigung

Besuchen zwei oder mehrere Kinder aus einer Familie (auch Stief- oder Halbge-
schwister) die Kindertageseinrichtung gleichzeitig, wird die Gebühr für das zweite 
Kind um 20,00 Euro und für das dritte Kind und weitere Kinder um 50 % gesenkt.

§ 7
In-Kraft-Treten

(1) Diese Satzung tritt am 01. Februar 2025 in Kraft.

(2) Gleichzeitig tritt die Satzung vom 15. November 2022 außer Kraft.

Weidenberg, 17. Dezember 2024
Markus Brauner
Erster Bürgermeister

MARKT WEIDENBERG

Abstimmungsbekanntmachung
für den Bürgerentscheid Entwicklung Gewerbegebiet Lehen

am 23. Februar 2025

1. Die Abstimmung dauert von 8 Uhr bis 18 Uhr.

2. Das Stimmrecht kann folgendermaßen ausgeübt werden:

2.1 Im Abstimmungsraum:

2.1.1 Die Gemeinde ist in 5 allgemeine Stimmbezirke eingeteilt:

Stimmbezirk Abstimmungsraum

Nr. Bezeichnung Bezeichnung barrierefrei
ja / nein

0401 Grund- und Mittelschule 
Weidenberg, Raum A Schulstraße 2 ja

0402 Grund- und Mittelschule 
Weidenberg, Raum B Schulstraße 2 ja

0403 Grund- und Mittelschule 
Weidenberg, Raum C Schulstraße 2 ja

0404 Feuerwehrgerätehaus 
Görschnitz Görschnitz 56 ja

0405
Gemeindezentrum 
Neunkirchen a.Main, 
Mehrzweckhalle

Wacholderich 1 ja
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In den Abstimmungsbenachrichtigungen, die den Stimmberechtigten bis spätes-
tens 02.02.2025 übersandt worden sind, sind der Stimmbezirk und der Abstim-
mungsraum angegeben, in dem die Stimmberechtigten abstimmen können. Sie 
enthalten einen Hinweis, ob der Abstimmungsraum barrierefrei ist.

Die Gemeinde hat keine Sonderstimmbezirke eingerichtet.

2.1.2 Stimmberechtigte können, wenn sie keinen Abstimmungsschein besit-
zen, nur in dem Abstimmungsraum des Stimmbezirks abstimmen, in dessen Bür-
gerverzeichnis sie eingetragen sind.

2.1.3 Wer einen Abstimmungsschein besitzt, kann das Stimmrecht in jedem 
Abstimmungsraum der Gemeinde ausüben.

2.1.4 Die Abstimmenden haben ihre Benachrichtigung oder ihren Abstimmungs-
schein und ihren Personalausweis, ausländische Unionsbürgerinnen/Unionsbür-
ger einen Identitätsausweis, oder ihren Reisepass zur Abstimmung mitzubringen. 

2.1.5 Die Stimmzettel werden den Abstimmenden beim Betreten des Abstim-
mungsraums ausgehändigt. Sie müssen von den Stimmberechtigten allein in einer 
Abstimmungskabine des Abstimmungsraums gekennzeichnet werden.

2.1.6 Die Durchführung der Abstimmung und die Feststellung des Abstimmungs-
ergebnisses sind öffentlich. Jedermann hat Zutritt, soweit das ohne Beeinträchti-
gung der Abstimmung möglich ist.

2.2 Durch Briefabstimmung:

2.2.1 Wer durch Briefabstimmung wählen will, muss dies beim Wahlamt des 
Marktes Weidenberg beantragen und erhält dann folgende Unterlagen:
 -  Einen Stimmzettel,
 - einen Stimmzettelumschlag,
 -  einen Briefumschlag für den Abstimmungsschein und den Stimmzettelum-
 schlag mit der Anschrift der Behörde, an die der Abstimmungsbrief zu über-
 senden ist,
 - ein Merkblatt für die Briefabstimmung.
 Nähere Hinweise darüber, wie die Briefabstimmung auszuüben ist, ergeben 
 sich aus dem Merkblatt für die Briefabstimmung.

2.2.2 Bei der Briefabstimmung sorgen die Stimmberechtigten dafür, dass der 
Abstimmungsbrief mit den Stimmzetteln und dem Abstimmungsschein am Abstim-
mungstag bis zum Ablauf der Abstimmungszeit bei der Gemeinde eingeht. 

3.  Die Briefabstimmungsvorstände treten zur Ermittlung des Ergebnisses der 
Briefabstimmung um 15 Uhr in folgenden Räumlichkeiten zusammen:

Nr. Bezeichnung/Anschrift des Auszählungsraums barrierefrei
ja / nein

0411 Briefstimmbezirk Weidenberg (Dreifachturnhalle 
Weidenberg, Schulstraße 3, 95466 Weidenberg) ja

0412 Briefstimmbezirk Weidenberg (Dreifachturnhalle 
Weidenberg, Schulstraße 3, 95466 Weidenberg) ja

0413 Briefstimmbezirk Weidenberg (Dreifachturnhalle 
Weidenberg, Schulstraße 3, 95466 Weidenberg) ja

0414 Briefstimmbezirk Weidenberg (Dreifachturnhalle 
Weidenberg, Schulstraße 3, 95466 Weidenberg) ja

0415 Briefstimmbezirk Weidenberg (Dreifachturnhalle 
Weidenberg, Schulstraße 3, 95466 Weidenberg) ja

4. Grundsätze für die Kennzeichnung der Stimmzettel:

Gewählt wird mit amtlich hergestelltem Stimmzettel. 

Der Bürgerentscheid besteht aus folgender Fragestellung, die mit einem Kreuz bei 
Ja oder Nein beantwortet wird:

Sind Sie dafür, dass der Markt Weidenberg die Entwicklung eines Gewerbe-
gebiets in Lehen zur Schaffung von wirtschaftlicher und fi nanzieller Wert-
schöpfung und von Arbeitsplätzen im Rahmen der Bauleitplanung „Lehen 
Nr. 3“ fortführt?

Die gekennzeichneten Stimmzettel sind mehrfach so zu falten, dass der Inhalt 
verdeckt ist.

5. Jeder Stimmberechtigte kann sein Stimmrecht nur einmal und nur persön-
lich ausüben. Eine Ausübung des Stimmrechts durch einen Vertreter anstelle des 
Stimmberechtigten ist unzulässig (Art. 3 Abs. 4 Satz 2 des Gemeinde- und Land-
kreiswahlgesetzes). Ein Stimmberechtigter, der des Lesens unkundig oder wegen 
einer Behinderung an der Abgabe seiner Stimme gehindert ist, kann sich hierzu 
der Hilfe einer anderen Person bedienen. Die Hilfeleistung ist auf technische Hilfe 
bei der Kundgabe einer vom Stimmberechtigten selbst getroffenen und geäußer-
ten Abstimmungsentscheidung beschränkt. Unzulässig ist eine Hilfeleistung, die 
unter missbräuchlicher Einfl ussnahme erfolgt, die selbstbestimmte Willensbildung 
oder Entscheidung des Stimmberechtigten ersetzt oder verändert oder wenn ein 
Interessenkonfl ikt der Hilfsperson besteht (Art. 3 Abs. 5 des Gemeinde- und Land-
kreiswahlgesetzes).

Wer unbefugt abstimmt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis einer Abstimmung 
herbeiführt oder das Ergebnis verfälscht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren 
oder mit Geldstrafe bestraft. Unbefugt stimmt auch ab, wer im Rahmen zulässiger 
Assistenz entgegen der Entscheidung des Stimmberechtigten oder ohne eine ge-
äußerte Entscheidung des Stimmberechtigten eine Stimme abgibt. Der Versuch ist 
strafbar (§ 107a Abs. 1 und 3 StGB).

12. Dezember 2024
Hans Wittauer
Erster Bürgermeister
Markt Weidenberg

Bekanntmachung
über das Recht auf Einsicht in das Abstimmungsverzeichnis

und die Erteilung von Abstimmungsscheinen

für den Bürgerentscheid Entwicklung Gewerbegebiet Lehen
am 23. Februar 2025

1. Das Abstimmungsverzeichnis für den Markt Weidenberg wird an den Werkta-
gen während der allgemeinen Dienststunden in der Zeit vom 03.02.2025 bis zum 
07.02.2025

von Montag bis Freitag in der Zeit von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr
zusätzlich Mittwoch, 05.02.2025 in der Zeit von 13.30 Uhr bis 16.00 Uhr

im Wahlamt des Marktes Weidenberg, Rathausplatz 9, 95466 Weidenberg.

für Stimmberechtigte zur Einsicht bereitgehalten. Jeder Stimmberechtigte kann 
die Richtigkeit oder die Vollständigkeit der zu seiner Person im Abstimmungsver-
zeichnis eingetragenen Daten überprüfen. Sofern ein Stimmberechtigter die Rich-
tigkeit oder die Vollständigkeit der Daten von anderen im Abstimmungsverzeichnis 
eingetragenen Personen überprüfen will, hat er Tatsachen glaubhaft zu machen, 
aus denen sich eine Unrichtigkeit oder eine Unvollständigkeit des Abstimmungs-
verzeichnisses ergeben kann. Das Recht zur Überprüfung besteht nicht hinsicht-
lich der Daten von Stimmberechtigten, für die im Melderegister eine Auskunfts-
sperre nach dem Meldegesetz eingetragen ist.

2. Das Stimmrecht kann nur ausüben, wer in ein Abstimmungsverzeichnis ein-
getragen ist oder einen Abstimmungsschein hat.

Wer das Abstimmungsverzeichnis für unrichtig oder für unvollständig hält, kann in-
nerhalb der oben genannten Einsichtsfrist Beschwerde einlegen. Die Beschwer-
de kann schriftlich oder zur Niederschrift im Wahlamt des Marktes Weidenberg 
eingelegt werden.

3. Stimmberechtigte, die in einem Abstimmungsverzeichnis eingetragen sind, er-
halten spätestens am 02.02.2025 eine Benachrichtigung mit einem Vordruck für 
einen Antrag auf Erteilung eines Abstimmungsscheins. Wer keine Benachrichti-
gung erhalten hat, aber glaubt, abstimmungsberechtigt zu sein, muss Beschwerde 
gegen das Abstimmungsverzeichnis einlegen, wenn er nicht Gefahr laufen will, 
dass er sein Stimmrecht nicht ausüben kann.
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4. Wer in einem Abstimmungsverzeichnis eingetragen ist und keinen Abstim-
mungsschein besitzt, kann nur in dem Abstimmungsraum des Stimmbezirks ab-
stimmen, in dessen Abstimmungsverzeichnis er geführt wird.

5. Wer einen Abstimmungsschein besitzt, kann das Stimmrecht in jedem Abstim-
mungsraum des Marktes Weidenberg oder durch Briefabstimmung ausüben.

6. Einen Abstimmungsschein erhalten auf Antrag

6.1 Stimmberechtigte, die in einem Abstimmungsverzeichnis eingetragen sind.

6.2 Stimmberechtigte, die in einem Abstimmungsverzeichnis nicht eingetragen 
sind, wenn

6.2.1 sie nachweisen, dass sie ohne Verschulden die Antragsfrist für die Eintra-
gung in das Abstimmungsverzeichnis oder die Frist für die Beschwerde wegen 
der Richtigkeit und der Vollständigkeit des Abstimmungsverzeichnisses versäumt 
haben, oder

6.2.2 ihr Stimmrecht erst nach Ablauf der in Nr. 6.2.1 genannten Antrags- oder 
Beschwerdefristen entstanden ist, oder

6.2.3 ihr Stimmrecht im Beschwerdeverfahren festgestellt worden ist und sie 
nicht in einem Abstimmungsverzeichnis eingetragen wurden.

7. Der Abstimmungsschein kann bis zum 21.02.2025, 15 Uhr, 

beim Wahlamt des Marktes Weidenberg, Rathausplatz 9, 95466 Weidenberg

schriftlich oder mündlich, nicht aber fernmündlich, beantragt werden. Die Schrift-
form gilt durch Telefax, E-Mail oder durch sonstige dokumentierbare Übermittlung 
in elektronischer Form gewahrt. Der mit der Benachrichtigung übersandte Vor-
druck kann verwendet werden. 

In den Fällen der Nr. 6.2 können Abstimmungsscheine noch bis zum Abstim-
mungstag, 15 Uhr, beantragt werden. Gleiches gilt, wenn bei nachgewiesener 
plötzlicher Erkrankung der Abstimmungsraum nicht oder nur unter unzumutbaren 
Schwierigkeiten aufgesucht werden kann.

8. Wer den Antrag für einen anderen stellt, muss durch Vorlage einer schriftli-
chen gesonderten Vollmacht nachweisen, dass er dazu berechtigt ist. Kann eine 
stimmberechtigte Person infolge einer Behinderung weder den Abstimmungs-
schein selbst beantragen noch einem Dritten eine Vollmacht erteilen, darf sie sich 
der Unterstützung einer Person ihres Vertrauens bedienen. Diese hat unter Anga-
be ihrer Personalien glaubhaft zu machen, dass die Antragstellung dem Willen der 
stimmberechtigten Person entspricht.

9. Die Stimmberechtigten erhalten mit dem Abstimmungsschein
 - einen Stimmzettel,
 - einen Stimmzettelumschlag,
 - einen Briefumschlag für den Abstimmungsschein und den Stimmzettelum-
 schlag mit der Anschrift der Gemeinde,
 -  ein Merkblatt für die Briefabstimmung.

10. Der Abstimmungsschein, die Stimmzettel und die Briefabstimmungsunterla-
gen werden den Stimmberechtigten zugesandt. Sie können auch an die Stimm-
berechtigten persönlich ausgehändigt werden. Anderen Personen als den 
Stimmberechtigten dürfen der Abstimmungsschein, die Stimmzettel und die Brie-
fabstimmungsunterlagen nur ausgehändigt werden, wenn die Berechtigung zum 
Empfang durch Vorlage einer schriftlichen Vollmacht nachgewiesen wird. Von der 
Vollmacht darf nur Gebrauch gemacht werden, wenn die bevollmächtigte Person 
nicht mehr als vier Stimmberechtigte vertritt; dies hat sie der Gemeinde vor der 
Aushändigung der Unterlagen schriftlich zu versichern. Die bevollmächtigte Per-
son muss bei Abholung der Unterlagen das 16. Lebensjahr vollendet haben; auf 
Verlangen hat sie sich auszuweisen. Kann eine stimmberechtigte Person infolge 
einer Behinderung weder die Unterlagen selbst abholen noch einem Dritten eine 
Vollmacht erteilen, darf sie sich der Hilfe einer Person ihres Vertrauens bedienen. 
Diese hat unter Angabe ihrer Personalien glaubhaft zu machen, dass sie entspre-
chend dem Willen der stimmberechtigten Person handelt.

11. Verlorene Abstimmungsscheine werden nicht ersetzt. Versichert eine stimm-
berechtigte Person glaubhaft, dass ihr der beantragte Abstimmungsschein nicht 
zugegangen ist, kann ihr bis zum Tag vor der Abstimmung, 12 Uhr, ein neuer Ab-

stimmungsschein erteilt werden.

12. Ein Stimmberechtigter, der des Lesens unkundig oder wegen einer Behin-
derung an der Abgabe seiner Stimme gehindert ist, kann sich zur Stimmabgabe 
der Hilfe einer anderen Person bedienen. Die Hilfsperson muss das 16. Lebens-
jahr vollendet haben. Die Hilfeleistung ist auf technische Hilfe bei der Kundgabe 
einer vom Stimmberechtigten selbst getroffenen und geäußerten Entscheidung 
beschränkt. Unzulässig ist eine Hilfeleistung, die unter missbräuchlicher Einfl uss-
nahme erfolgt, die selbstbestimmte Willensbildung oder Entscheidung des Stimm-
berechtigten ersetzt oder verändert oder wenn ein Interessenkonfl ikt der Hilfsper-
son besteht. Die Hilfsperson ist zur Geheimhaltung der Kenntnisse verpfl ichtet, die 
sie bei der Hilfeleistung von der Abstimmung einer anderen Person erlangt hat.

13. Bei der Briefabstimmung müssen die Stimmberechtigten den Abstimmungs-
brief mit den Stimmzetteln und dem Abstimmungsschein so rechtzeitig an den 
Markt Weidenberg einsenden, dass der Abstimmungsbrief dort spätestens am 
Abstimmungstag bis 18 Uhr eingeht. Er kann dort auch abgegeben werden.

Nähere Hinweise darüber, wie die Briefabstimmung auszuüben ist, ergeben sich 
aus dem Merkblatt für die Briefabstimmung.

12. Dezember 2024
Hans Wittauer
Erster Bürgermeister
Markt Weidenberg

Bekanntmachung
der Sitzung des Abstimmungsausschusses 

zur Feststellung des Ergebnisses
für den Bürgerentscheid am Sonntag, 23. Februar 2024

Die Sitzung des Abstimmungsausschusses zur Feststellung des Abstimmungser-
gebnisses fi ndet statt am Montag, 24. Februar 2025 um 17:00 Uhr in der Ge-
schäftsstelle der Verwaltungsgemeinschaft Weidenberg, Rathausplatz 1, 95466 
Weidenberg.

Der Abstimmungsausschuss verhandelt, berät und entscheidet in öffentlicher Sit-
zung.

Weidenberg, 17. Januar 2025     
Hans Wittauer
Erster Bürgermeister
Abstimmungsleiter
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AUS DEN SITZUNGEN

Sitzung Gemeinderat Emtmannsberg
am 11.12.2024

Bürgerstiftung Emtmannsberg – Stiftungsrat 
Beschluss:
Von den 8.000 Euro Überschuss aus Schlossfest und Adventsmarkt bucht die Bür-
gerstiftung Emtmannsberg 4.000 Euro in das Stiftungsgrundkapital und 4.000 Euro 
als Spende zur zeitnahen Mittelverwendung. Weiterhin werden an die Gemeinde 
Emtmannsberg 3.000 Euro überwiesen. 

2. Satzung zur Änderung der Satzung für die öffentliche Entwässerungsein-
richtung der Gemeinde Emtmannsberg 
(Entwässerungssatzung - EWS -); Satzungsbeschluss 
Beschluss:
Vorliegender Entwurf einer 2. Satzung zur Änderung der Satzung für die öffentliche 
Entwässerungseinrichtung der Gemeinde Emtmannsberg (Entwässerungssat-
zung – EWS -) wird als Satzung beschlossen. Er ist Bestandteil des Beschlusses. 
Der Entwurf der Satzung war Gegenstand der Beratung und wird dem Beschluss-
buch beigeheftet.

Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung der 
Gemeinde Emtmannsberg (BGS/EWS); Satzungsbeschluss 
Beschluss:
Vorliegender Entwurf einer Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässerungs-
satzung der Gemeinde Emtmannsberg (BGS/EWS) wird als Satzung beschlossen. 

Er ist Bestandteil des Beschlusses. Der Entwurf der Satzung war Gegenstand der 
Beratung und wird dem Beschlussbuch beigeheftet.

Stromausschreibung für die Lieferjahre 2026 und 2027 
Beschluss:
Der Bürgermeister wird ermächtigt, die Verwaltung mit der Stromausschreibung 
für die Lieferjahre 2026 und 2027 zu beauftragen und das günstigste Angebot 
anzunehmen.
Weiterhin wird der Dienstleistungsvertrag mit der KUBUS GmbH gekündigt.

Widmung Verlängerung Ortsstraße Weidacker 
Beschluss:
Die in der Gemeinde Emtmannsberg, Landkreis Bayreuth, Regierungsbezirk 
Oberfranken, verlängerte Straßenstrecke der Ortsstraße Weidacker, wird mit Wir-
kung zum 22.08.2018 zur Ortsstraße gewidmet.
Die neu gewidmete Strecke beginnt an Fl. Nr. 82, Gem. Emtmannsberg, bei Fl. Nr. 
83 und 83/1, bei Fl. Nrn. 325/15 und 92/12, Gem. Emtmannsberg, und endet an 
den Fl. Nrn. 367/1 und 367/24 nördliche Grundstücksspitze, sowie Fl. Nrn.367/24 
und 367/28 im Wendehammer (km 0,540). Träger der Straßenbaulast ist die Ge-
meinde Emtmannsberg.

EMTMANNSBERG

KIRCHENPINGARTEN

Sitzung Gemeinderat Kirchenpingarten
am 16.12.2024

Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Benutzung der 
Kindertageseinrichtung (Kindertageseinrichtung-Gebührensatzung); 
Satzungsbeschluss  
Beschluss:
Vorliegender Entwurf einer Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Be-
nutzung der Kindertageseinrichtung (Kindertageseinrichtung-Gebührensatzung) 
der Gemeinde Kirchenpingarten wird als Satzung beschlossen. Er ist Bestandteil 
des Beschlusses. Der Entwurf der Satzung war Gegenstand der Beratung und 
wird dem Beschlussbuch beigeheftet.

Kaufmännischer Jahresabschluss der Wasserversorgung 
Kirchenpingarten für das Jahr 2023  
Beschluss:
Der Jahresabschluss 2023 der Gemeinde Kirchenpingarten wird wie folgt festge-
stellt:
Bilanzsumme in Aktiva und Passiva:  1.355.228,95 €
Jahresverlust  94.461,76 €
Der Jahresverlust 2023 wird auf neue Rechnung vorgetragen.  
Der Jahresverlust 2017 in Höhe von 7.211,25 € abzüglich des Jahresgewinns 
2016 in Höhe von 2.664,80 € wird aus der Allgemeinen Rücklage ausgeglichen.

Der Jahresverlust 2018 in Höhe von 22.603,20 € wird aus der Allgemeinen Rück-
lage ausgeglichen. 
Die Verrechnungsverbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde sind weiterhin bank-
üblich zu verzinsen. 
Zukünftige Gewinne der Wasserversorgung der Gemeinde Kirchenpingarten wer-
den bis auf Weiteres stets der Allgemeinen Rücklage zugeführt. 

Antrag Geschwindigkeitsbeschränkung in Kirmsees 
und Langengefäll auf 30 km/h  
Beschluss:
Angeordnet wird eine einseitige Geschwindigkeitsbeschränkung auf 30 km/ in 
Kirmsees Fahrtrichtung Fischbach/Tressau und eine einseitige Geschwindigkeits-
beschränkung auf 30 km/h in Langengefäll aus Richtung Staatsstraße in Fahrt-
richtung Kirmsees.
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VERWALTUNGSGEMEINSCHAFT

Beantragung der Briefwahlunterlagen – 
geänderte Öffnungszeiten

Aufgrund der verkürzten Frist für die Beantragung der Wahlunterlagen möchten wir 
auf Folgendes hinweisen:
Die Wahlbenachrichtigungen werden Ihnen wie gewohnt zugestellt. Mit dieser 
Wahlbenachrichtigung können Sie Ihre Briefwahlunterlagen beantragen (persön-
lich/online).
Achtung: Der Versand bzw. die Abholung der Unterlagen ist aufgrund gesetzlicher 
Fristen erst ab Anfang Februar möglich. Wegen des kurzen Zeitfensters haben wir 
erweiterte Öffnungszeiten für die Beantragung und Ausgabe von Briefwahlunterla-
gen in den Räumen der Verwaltungsgemeinschaft Weidenberg, Rathausplatz 9:

Montag, 10.02. 07:30 - 13:00 Uhr  Montag, 17.02. 07:30 - 13:00 Uhr
Dienstag, 11.02. 07:30 - 18:00 Uhr Dienstag, 18.02. 07:30 - 18:00 Uhr
Mittwoch, 12.02. 07:30 - 18:00 Uhr Mittwoch, 19.02. 07:30 - 18:00 Uhr
Donnerstag, 13.02. 07:30 - 13:00 Uhr Donnerstag, 20.02. 07:30 - 16:00 Uhr
Freitag, 14.02. 07:30 - 12:00 Uhr Freitag, 21.02. 07:30 - 15:00 Uhr

Für Fragen stehen wir gerne unter 09278 / 977-0 zur Verfügung.

Schulung der Wahlhelfer für die Bundestagswahl

Am Dienstag, den 18. Februar fi ndet um 18:00 Uhr in der Aula der Grund- und 
Mittelschule Weidenberg eine Schulung der Mitglieder aller Wahlvorstände für 
die Bundestagswahl statt.

Neben der Auszählungssystematik werden u.a. der Ablauf in den Wahllokalen, die 
Gültigkeit der Stimmabgabe sowie wahlrechtliche Formalien erläutert.

Den ehrenamtlichen Wahlhelfern danken wir bereits heute mit der Bitte, die Schu-
lungsveranstaltung wahrzunehmen.

Weidenberg, 17. Januar 2025
Hans Wittauer
Gemeinschaftsvorsitzender

Neuregelung bei der Beantragung 
von Ausweisdokumenten

Gemäß dem Gesetz zur Stärkung der Sicherheit im Pass- und Ausweiswesen 
dürfen ab 1. Mai 2025 ausschließlich digitale Lichtbilder für die Beantragung 
von Ausweisdokumenten genutzt werden. Die Vorlage von papierbasierten Licht-
bildern bei der Beantragung eines Personalausweises bzw. Reisepasses ist ab 1. 
Mai 2025 grundsätzlich nicht mehr zulässig. 
Der Gesetzgeber hat festgelegt, dass Bürgerinnen und Bürger möglichst die Wahl 
haben sollen, ob sie ein Lichtbild durch einen privaten Fotodienstleister anfertigen 
und dieser es verschlüsselt der Behörde zukommen lässt oder ob sie dieses direkt 
bei der Behörde anfertigen lassen. Unsere Bürgerinnen und Bürger können ab 1. 
Mai 2025 das Lichtbild bei der Beantragung ihrer Ausweisdokumente bei uns in 
der Behörde erstellen lassen. 
Bitte bedenken Sie, dass der Service und Zeitansatz für die Erstellung eines Licht-
bildes in einem Fotostudio nicht gleichzusetzen ist mit einer automatisierten Foto-
erstellung in unserer Behörde. 

AKTUELLES
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Diese Neuregelung wird zum 01.05.2025 bundesweit umgesetzt. Bei einer bun-
desweiten und gleichzeitigen Umstellung von Verfahren kommt es sicherlich vor, 
dass nicht alles von Anfang an reibungslos läuft - und dies im Hinblick auf die 
nahenden Sommermonate. 
Bitte berücksichtigen Sie deshalb bei Ihrer Planung zur Beantragung neuer Aus-
weisdokumente, den Termin mit mehr Vorlauf als gewöhnlich zu buchen (termin.
weidenberg.de). Nach Rücksprache im Passamt sind auch individuelle Terminver-
einbarungen außerhalb der Öffnungszeiten möglich.
Da bei Systemausfall oder technischen Hürden keine Alternative in unserer Behör-
de angeboten werden kann, empfehlen wir Kurzentschlossenen die Lichtbilderstel-
lung bei einem privaten Fotodienstleister. 

Generell gilt: Nach dem Urlaub ist vor dem Urlaub!
Prüfen Sie regelmäßig und zeitig die Gültigkeit Ihrer Ausweisdokumente und die 
Ihrer Angehörigen. So steht einem entspannten Start in die Urlaubs-Saison 2025 
nichts im Wege.

SiSoNetz erfährt Auszeichnung: 
Elisabeth Dietzel mit dem Weißen Engel geehrt

Am Donnerstag, den 16. Januar fand in Bamberg die Verleihung der Auszeichnung 
„Weißer Engel“ durch das Bayerische Staatsministerium für Gesundheit, Pfl ege 
und Prävention statt. Die Auszeichnung wird an beispielgebende, verdiente Perso-
nen verliehen, die sich langjährig und regelmäßig im Gesundheit- und/oder Pfl ege- 
und/oder Präventionsbereich ehrenamtlich engagiert haben. Elisabeth Dietzel aus 
Weidenberg engagiert sich seit 2015 für „SiSoNetz“ in Weidenberg und wurde mit 
dem „Weißen Engel“ geehrt. Staatsministerin Judith Gerlach überreichte den Preis 
im Beisein von Bürgermeister Wittauer und Geschäftsstellenleiter und stv. Landrat 
Klaus Bauer sowie Regierungspräsident Florian Luderschmid.

SiSoNetz informiert

Zur Verabschiedung von Hans Wittauer als Ersten 
Vorsitzenden von SiSoNETZ Weidenberg
Hans Wittauer hat als Vorsitzender von SiSoNETZ eine herausragende Rolle ge-
spielt. Er war maßgeblich an der Bürgerbefragung im Jahr 2011 beteiligt, die die 
Notwendigkeit ehrenamtlicher Unterstützung in der VG Weidenberg thematisierte. 
Diese Befragung führte zur Gründung von SiSoNETZ, dass er 2012 mitbegründete 
und bis Oktober 2024 als 1. Vorsitzender leitete.
Während seiner Amtszeit hat Hans Wittauer den Verein stets tatkräftig und unbü-
rokratisch unterstützt. Er ermöglichte es dem SiSo-Team, eigenständig zu arbeiten 
und Veranstaltungen sowie Projekte erfolgreich zu planen und durchzuführen. Sei-
ne Begeisterung für die Leistungen des Teams war immer spürbar, und er stand 
hinter den Initiativen, was die Zusammenarbeit sehr angenehm gestaltete. 
Ein weiterer wichtiger Beitrag von Hans Wittauer war die Sicherstellung eines ge-
eigneten Domizils für den Verein. Er erkannte schnell, dass die 10 m² im Gurtstein 
nicht ausreichten, und setzte sich dafür ein, dass SiSoNETZ im Schloss im Garten 
ein neues Zuhause fi nden konnte. Zudem war er stets daran interessiert, dass der 
Verein fi nanziell von der VG unterstützt und gefördert wird. Bürgermeister Wittauer 
ist sich der Bedeutung von SiSoNETZ für die VG bewusst und sieht den Verein 
als ein positives Aushängeschild, das weit über den Landkreis Bayreuth hinaus 
bekannt ist.
Bis zu seiner Erkrankung hat er es sich nicht nehmen lassen, Veranstaltungen 
und Projekte persönlich zu eröffnen und den Wert von SiSoNETZ immer wieder zu 
betonen. Der bisherige Erfolg von SiSoNETZ ist auch ein Verdienst seiner kontinu-
ierlichen Unterstützung und seines Engagements. 

Am 10. Januar 2025 bedankte sich das gesamte SiSo-Team und alle ehrenamtli-
chen Helferinnen und Helfer im Rahmen eines Ehrenamtsabends bei ihrem schei-
denden 1. Vorsitzenden. In einer Laudatio würdigte der neue 1. Vorsitzende des 
Vereins, Bürgermeister Gerhard Herrmannsdörfer, die Arbeit von Hans Wittauer. 

(wm)
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SiSoNETZ sagt Danke!
Wir bedanken uns auf diesem Weg bei allen Spenderinnen und Spendern, die uns 
im Laufe des vergangenen Jahres fi nanziell mit ihren Zuwendungen unterstützt 
haben.
Gerne würden wir uns mit einem Dankesschreiben persönlich an die Spenderin-
nen und Spender wenden und eine Spendenbescheinigung übersenden. Leider 
ist uns das ein oder andere Mal keine Anschrift bekannt. Deshalb sagen wir auf 
diesem Weg herzlichen Dank und wünschen Ihnen für das neue Jahr alles Gute 
und Gesundheit.
Ihr Team von SiSoNETZ

Abschluss des Herbstmalkurses bei SiSoNETZ

Am Freitag, 13.12.2024, konnten wir unseren Herbstmalkurs 2024 abschließen. 
Die Treffen fanden überwiegend in den Räumen im Schloss im Garten, Alte Bay-
reuther Straße 5, statt. Aber auch im Bürgerhaus fanden die Teilnehmerinnen – so-
weit dies erforderlich wurde – immer eine Möglichkeit, ihrer Malleidenschaft nach-
zugehen. Entstanden sind in angenehmer Atmosphäre zahlreiche Kunstwerke 
verschiedener Stilrichtungen und unterschiedlicher Größen. Bedanken möchten 
wir uns für den Maleifer der Teilnehmerinnen, der unkomplizierten Zurverfügung-
stellung der Räumlichkeiten im Bürgerhaus und vor allem für den Einsatz unserer 
Kursleiterin, Frau Fiedler. (AU)

Links Kursleiterin Frau Fiedler

Stimmung und gute Laune!

Unter dem Motto „Stimmung und gute Laune bei Tanz, Kaffee und Kuchen“
veranstalten SiSoNetz Weidenberg und die Dorfgemeinschaft Birk einen geselli-
gen Nachmittag mit Kaffee, Kuchen und Livemusik von den Schockothalern, für 
Menschen mit und ohne Demenz.
Herzlich eingeladen sind alle Einwohner der Verwaltungsgemeinschaft Weiden-
berg und den Nachbargemeinden. Wer Lust auf einen fröhlichen Nachmittag, in 
geselliger Runde und bei guter Laune hat, darf gerne unser Gast sein.
Am Sonntag, dem 16. Februar 2025 14.00 Uhr im Gemeinschaftshaus Birk.
Eintritt frei!
Es wird ein Fahrdienst angeboten. Dazu bitte telefonisch anmelden unter 09278- 
3133025 (Frau Dietzel) oder 09209-221256 (Herr Zwing).

Unser nächster Nachmittag für Senioren, ein Bingonachmittag, fi nden am 25. 
Februar 2025, 14:00 Uhr im Schloss im Garten, Alte Bayreuther Str. 5 in Wei-
denberg statt. Wir freuen uns auf Ihren Besuch. Abholdienst nach Voranmeldung 
kann unter den Telefonnummern 09278-3133025 oder 09209-221256 organisiert 
werden!

SiSoNetz Weidenberg – Bürger helfen Bürgern
Tel.: 09278 313 30 25

Homepage: www.sisonetz.de • E-Mail: info@sisonetz.de

Fundsachen

Folgende Gegenstände wurden gefunden und können in der Geschäftsstelle der 
Verwaltungsgemeinschaft, Fundbüro, Gurtstein 11, abgeholt werden.

Fundsachen Weidenberg:
1 Taschenmesser mit Gravur, Fundort Spielplatz, AWO Seniorenheim
1 Schlüssel + Transponder, Fundort Franken Apotheke Weidenberg
1 Geldbeutel, Textil, Fundort Neue Mitte
1 Silberkette, Fundort, Eichenstraße, Artzpraxis-Gehweg

Fundsachen Kirchenpingarten
1 Schlüssel mit Schlüsselband, bunt, Fundort zwischen Tressau und Tauritzmühle
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Jagdgenossenschaft Kirchenpingarten

Einladung zur Versammlung der Jagdgenossen der Jagdgenossenschaft 
Kirchenpingarten am Donnerstag, 20. Februar 2025 um 19.00 Uhr im
Feuerwehrhaus Kirchenpingarten.

Tagesordnung:
1. Jahres- und Kassenbericht
2. Beschluss über die Entlastung des Jagdvorstandes und des Kassenführers
3. Beschluss über die Verwendung des Reinertrages der Jagdnutzung
4. Wahl des Jagdvorstehers und dessen Stellvertreter
5. Wahl der Beisitzer
6. Wahl des Schriftführers
7. Wahl des Kassenführers und der Rechnungsprüfer
8. Wünsche und Anträge
9. Antrag der Jägerschaft über Ersatzbeschaffung der Drohne 
10. Verschiedenes

Engelbert Schenkl
Jagdvorsteher

Das Jagdessen fi ndet am Donnerstag, den 13. März 2025 um 19:00 Uhr im 
Feuerwehrhaus in Kirchenpingarten statt. Alle Jagdgenossen sind hierzu 
ebenfalls herzlichst eingeladen. Wir bitten um tel. Anmeldung bei einem der 
Jagdpächter.

Jagdgenossenschaft Tressau-Kirmsees

Einladung zur Jahreshauptversammlung der Jagdgenossenschaft Tressau-
Kirmsees am Samstag, den 08.03.2025 um 19.30 Uhr im Feuerwehrgerä-
tehaus Kirmsees

Tagesordnung:
1. Begrüßung
2. Verlesen der Niederschrift von der JHV vom Vorjahr
3. Bericht des Vorsitzenden der Jagdgenossenschaft
4. Bericht des Kassiers
5. Bericht der Kassenprüfer
6. Beschluss über die Entlastung des Jagdvorstehers und des Kassiers
7. Bericht des Jagdpächters
8. Beschluss über die Verwendung des Reinertrages der Jagdnutzung
9. Grußwort
10. Wahl Vorstandschaft
11. Wünsche, Anträge, Sonstiges 

Alle Jagdgenossen sind zu dieser Jahreshauptversammlung 
recht herzlich eingeladen.

Der Jagdvorsteher
Stefan Voit

Sprechtag der Versichertenberaterin 
(Versichertenältesten)

Der Sprechtag der Versichertenberaterin, Frau Maria-Anna Link, fi ndet 

am Mittwoch, 5. Februar 2025 von 14:00 bis 17:00 Uhr
im kleinen Besprechungszimmer, 1. Stock des Rathauses 

in Weidenberg, statt.

Nächste Termine: 5. März, 2. April

Die Versichertenberaterin gibt Rat und Auskunft in Renten- und Versicherungsan-
gelegenheiten im Auftrag der Deutschen Rentenversicherung. Sie leistet Hilfe bei 
der Beschaffung fehlender Unterlagen, nimmt Rentenanträge auf und hilft bei der 
Klärung des Beitragskontos. Sie führt das Meldeverfahren zur Krankenversiche-
rung der Rentner durch.
Die persönliche Beratung durch die Versichertenberaterin kann ausschließlich 
nach vorheriger telefonischer Terminvereinbarung unter der Tel. Nr. 09209 / 608 
erfolgen.
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EMTMANNSBERG

Kita Emtmannsberg

Frau Holle, Sterntaler, das Rübchen und der süße Pfannkuchen…
Im Januar tauchen die Kindergartenkinder in die Welt der Märchen ein. Sie starten 
mit dem Märchen Frau Holle und dürfen das Kamishibei dazu erleben. Sie nähen 
ein Kissen für Frau Holle, begleitet von einem Märchenlied und einem Fingerspiel.  

Übergabe von Pavillons an die KITA Emtmannsberg
Kurz vor Weihnachten überreichten Elternbeiratsvorsitzende Madlene Bursian und 
stellvertretender Elternbeiratsvorsitzender Dominik Klose an die Kindertagesein-
richtung Emtmannsberg zwei Faltpavillons. Diese werden nicht nur für die Feste 
der Kindertageseinrichtung, wie beispielsweise St. Martin oder Sommerfest, be-
nötigt, sondern dienen auch dazu, im Sommer den Kindern zusätzlich auf dem 
Spielplatz oder im Hof einen Sonnenschutz zu bieten. In diesem Zusammenhang 
bedanken wir uns nochmals für die Unterstützung seitens der Eltern!

Weiter begrüßen wir im Januar Monika Bauernfeind als neue Kollegin im Team. 
Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit mit ihr. 
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KIRCHENPINGARTEN

Die Gemeinde Kirchenpingarten sucht 
für seine Kindertageseinrichtung
 zum nächstmöglichen Zeitpunkt

eine/n staatlich anerkannte/n Erzieher/in (m/w/d)
für den Krippen- oder Kindergartenbereich

unbefristet in Teil- oder Vollzeit.

Für Rückfragen steht Ihnen die Personalverwaltung der Verwaltungsgemeinschaft 
Weidenberg, Frau Subirre, unter Tel. 09278 / 977-26 sowie Frau Trautner unter 
Tel. 09278 / 977-23 zur Verfügung. 

Ihre Bewerbung richten Sie bitte schriftlich oder per E-Mail mit aussagekräftigen 
Unterlagen an den Markt Weidenberg, Rathausplatz 1, 95466 Weidenberg oder an 
johanna.subirre@weidenberg.de. 

Die elektronischen Bewerbungen werden wir spätestens sechs Monate nach Ab-
schluss des Bewerbungsverfahrens löschen. Im Übrigen verweisen wir auf unsere 
Datenschutzhinweise, die auf folgender Seite aufrufbar sind:
https://www.weidenberg.de/datenschutzerklaerung#datenschutzhinweise

Europäischer Sozialfonds Plus 2021 – 2027 

Arbeiten und leben in Bayern – Zukunftschancen für Europa 
Bestandsförderung im Vorschulbereich-Aktion 8

Der Anstellungsschlüssel ist der wichtigste strukturelle Indikator für die Qualität in 
der frühkindlichen Bildung, Erziehung und Betreuung. Ziel der Bestandsförderung 
ist es daher, die aufgebaute Struktur zur Reduzierung von Benachteiligungen im 
frühkindlichen Bildungs- und Betreuungsbereich aufgrund unterschiedlicher fi -
nanzieller regionaler Gegebenheiten in den Gemeinden fortzuführen. Durch eine 
personelle Verstärkung des pädagogischen Personals im Rahmen der Förderung 
und der daraus resultierenden Verbesserung des Anstellungsschlüssels in Kin-
dertageseinrichtungen in fi nanzschwachen Gemeinden soll Chancengleichheit 
für ein förderliches, kindliches Aufwachsen durch ein qualitatives Bildungs- und 
Betreuungsangebot weiterhin sichergestellt und eine Angleichung der strukturellen 
Rahmenbedingungen innerhalb des Freistaates erreicht werden.

Gefördert wird – ergänzend zur gesetzlichen Förderung nach BayKiBiG – der zu-
sätzliche Einsatz pädagogischen Personals (Fach- und Ergänzungskräfte nach § 
16 AVBayKiBiG) in staatlich geförderten Kindertageseinrichtungen in fi nanzschwa-
chen Gemeinden, für die 2024 eine Förderung nach den Förderhinweisen „Förde-
rung im Vorschulbereich (Aktion 8)“ vom 20. Dezember 2023 gewährt wurde. Mit 
den zusätzlichen Personalressourcen soll die Qualität in den Einrichtungen weiter-
hin sichergestellt bzw. verbessert werden, insbesondere sollen diese eine individu-
elle Förderung von Kindern ermöglichen sowie dazu beitragen, die Bildungs- und 

Erziehungspartnerschaft mit den Eltern zu intensivieren. Als „zusätzlich“ im Sinne 
dieser Förderhinweise gelten die Neueinstellungen bzw. vertraglich vereinbarten 
Stundenerhöhungen, die im Rahmen der Förderaktion 16 der REACT-EU-Initiative 
geschaffen und bis Ende 2024 nach Maßgabe der Förderhinweise „Förderung im 
Vorschulbereich (Aktion 8)“ vom 20. Dezember 2023 gefördert wurden. Die Pro-
jektlaufzeit ist auf die Jahre 2025 und 2026 erweitert.

Somit eröffnet sich für die Gemeinde Kirchenpingarten erneut die Möglichkeit zur 
Finanzierung der Beschäftigung von zusätzlichem Personal in ihrer Einrichtung. 

KiTa Kirchenpingarten

Der Verkehrspolizist war wieder zu Besuch
Gleich nach den Weihnachtsferien kam wieder der Verkehrspolizist zu unseren 
Vorschulkindern. Erst gab er den Kindern Informationen zum Verhalten im Stra-
ßenverkehr. Er hatte auch wieder seine Autos und Playmobilmännchen zum Ver-
anschaulichen dabei. Anschließend ging es nach draußen, um die Gefahrenstellen 
kennen zu lernen. Vielen Dank, das war wieder ein sehr interessanter Vormittag.
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SEYBOTHENREUTH

Seniorennachmittag

Herzliche Einladung zum Seniorennachmittag: Am Dienstag, den 18.2.2025 um 
14:00 Uhr treffen wir uns im OGV-Heim. Wie wäre es mit einem Bingo-Nachmit-
tag? Bitte meldet euch bei Günter Opel (09275 6590) oder bei Karl-Heinz Probst 
(09209 350) oder bei Anna Donndörfer (09275 3582463) an.

Europäischer Sozialfonds Plus 2021 – 2027 

Arbeiten und leben in Bayern – Zukunftschancen für Europa 
Bestandsförderung im Vorschulbereich-Aktion 8

Der Anstellungsschlüssel ist der wichtigste strukturelle Indikator für die Qualität 
in der frühkindlichen Bildung, Erziehung und Betreuung. Ziel der Bestandsförde-
rung ist es daher, die aufgebaute Struktur zur Reduzierung von Benachteiligungen 
im frühkindlichen Bildungs- und Betreuungsbereich aufgrund unterschiedlicher 
fi nanzieller regionaler Gegebenheiten in den Gemeinden fortzuführen. Durch eine 
personelle Verstärkung des pädagogischen Personals im Rahmen der Förderung 
und der daraus resultierenden Verbesserung des Anstellungsschlüssels in Kin-
dertageseinrichtungen in fi nanzschwachen Gemeinden soll Chancengleichheit 
für ein förderliches, kindliches Aufwachsen durch ein qualitatives Bildungs- und 
Betreuungsangebot weiterhin sichergestellt und eine Angleichung der strukturellen 
Rahmenbedingungen innerhalb des Freistaates erreicht werden. 

Gefördert wird – ergänzend zur gesetzlichen Förderung nach BayKiBiG – der zu-
sätzliche Einsatz pädagogischen Personals (Fach- und Ergänzungskräfte nach § 
16 AVBayKiBiG) in staatlich geförderten Kindertageseinrichtungen in fi nanzschwa-
chen Gemeinden, für die 2024 eine Förderung nach den Förderhinweisen „Förde-
rung im Vorschulbereich (Aktion 8)“ vom 20. Dezember 2023 gewährt wurde. Mit 
den zusätzlichen Personalressourcen soll die Qualität in den Einrichtungen weiter-
hin sichergestellt bzw. verbessert werden, insbesondere sollen diese eine individu-
elle Förderung von Kindern ermöglichen sowie dazu beitragen, die Bildungs- und 
Erziehungspartnerschaft mit den Eltern zu intensivieren. Als „zusätzlich“ im Sinne 
dieser Förderhinweise gelten die Neueinstellungen bzw. vertraglich vereinbarten 
Stundenerhöhungen, die im Rahmen der Förderaktion 16 der REACT-EU-Initiative 
geschaffen und bis Ende 2024 nach Maßgabe der Förderhinweise „Förderung im 
Vorschulbereich (Aktion 8)“ vom 20. Dezember 2023 gefördert wurden. Die Pro-
jektlaufzeit ist auf die Jahre 2025 und 2026 erweitert.

Somit eröffnet sich für die Gemeinde Seybothenreuth erneut die Möglichkeit zur 
Finanzierung der Beschäftigung von zusätzlichem Personal in ihrer Kindertages-
einrichtung. 
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Kita Wichtelstübchen im Januar

Im Januar verwandelt sich unsere Kita Wich-
telstübchen in ein winterliches Wunderland, in 
dem sich alles um das Thema Winter dreht. Die 
Kinder können ihrer Kreativität beim Basteln freien 
Lauf lassen, indem sie Schneefl ocken aus Papier 
schneiden oder bei anderen winterlichen Bas-
telangeboten ihrer Fantasie freien Lauf lassen. 
Auch beim Turnen werden spielerische Aktivitäten 
angeboten, bei denen sich alles um Schnee und 
Eis dreht. Außerdem entdecken wir spannende 
Geschichten und Lieder rund um den Winter, die 
die Fantasie anregen und das Gemeinschaftsge-
fühl stärken. So wird der kalte Januar zu einem 
warmen und einladenden Erlebnis für alle Kinder 
in der Wichtelstübchen-Kita. Auch im Garten ent-
decken wir die Spuren des Winters und forschen 
rund um Schnee und Eis.

Ein wichtiger Hinweis: Am 8. März 2025 veranstalten wir von 14 bis 16 Uhr unseren 
jährlichen Flohmarkt in der Turnhalle in Seybothenreuth. Hier könnt ihr stöbern und 
vielleicht das ein oder andere Schnäppchen machen. Der Erlös kommt wie immer 
unseren Projekten zugute. 

Wir freuen uns auf eure Unterstützung und einen gelungenen Nachmittag! 
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Bürgerentscheid - Briefwahlunterlagen
Entwicklung Gewerbegebiet Lehen

Am 23.02.2025 fi ndet zusammen mit der Bundestagswahl der Bürgerentscheid 
(Abstimmung für die Entwicklung des Gewerbegebietes Lehen) statt. Wir möch-
ten darauf hinweisen, dass bei Abstimmung durch Briefwahl der Antrag 
einzeln und unabhängig von der Bundestagswahl beim Markt Weidenberg, 
Rathausplatz 1 einzureichen ist. Die Briefwahlunterlagen werden hierzu nicht 
automatisch bei Beantragung der Briefwahlunterlagen für die Bundestagswahl 
verschickt. Wir bitten dies zu beachten. Sobald uns alle erforderlichen Formulare 
vorliegen, werden die Briefwahlunterlagen schnellstmöglich an Sie verschickt. 

Schließtag in der Kindertageseinrichtung 
des Marktes Weidenberg In der Au 21

Die Kindertageseinrichtung des Marktes Weidenberg, Kita Auenzwerge in Weiden-
berg, In der Au 21, bleibt am Montag, 19. Februar 2025 ganztägig geschlossen.

Europäischer Sozialfonds Plus 2021 – 2027 

Arbeiten und leben in Bayern – Zukunftschancen für Europa 
Bestandsförderung im Vorschulbereich-Aktion 8

Der Anstellungsschlüssel ist der wichtigste strukturelle Indikator für die Qualität in 
der frühkindlichen Bildung, Erziehung und Betreuung. Ziel der Bestandsförderung 
ist es daher, die aufgebaute Struktur zur Reduzierung von Benachteiligungen im 
frühkindlichen Bildungs- und Betreuungsbereich aufgrund unterschiedlicher fi -
nanzieller regionaler Gegebenheiten in den Gemeinden fortzuführen. Durch eine 
personelle Verstärkung des pädagogischen Personals im Rahmen der Förderung 
und der daraus resultierenden Verbesserung des Anstellungsschlüssels in Kin-
dertageseinrichtungen in fi nanzschwachen Gemeinden soll Chancengleichheit 
für ein förderliches, kindliches Aufwachsen durch ein qualitatives Bildungs- und 

Betreuungsangebot weiterhin sichergestellt und eine Angleichung der strukturellen 
Rahmenbedingungen innerhalb des Freistaates erreicht werden. 

Gefördert wird – ergänzend zur gesetzlichen Förderung nach BayKiBiG – der zu-
sätzliche Einsatz pädagogischen Personals (Fach- und Ergänzungskräfte nach § 
16 AVBayKiBiG) in staatlich geförderten Kindertageseinrichtungen in fi nanzschwa-
chen Gemeinden, für die 2024 eine Förderung nach den Förderhinweisen „Förde-
rung im Vorschulbereich (Aktion 8)“ vom 20. Dezember 2023 gewährt wurde. Mit 
den zusätzlichen Personalressourcen soll die Qualität in den Einrichtungen weiter-
hin sichergestellt bzw. verbessert werden, insbesondere sollen diese eine individu-
elle Förderung von Kindern ermöglichen sowie dazu beitragen, die Bildungs- und 
Erziehungspartnerschaft mit den Eltern zu intensivieren. Als „zusätzlich“ im Sinne 
dieser Förderhinweise gelten die Neueinstellungen bzw. vertraglich vereinbarten 
Stundenerhöhungen, die im Rahmen der Förderaktion 16 der REACT-EU-Initiative 
geschaffen und bis Ende 2024 nach Maßgabe der Förderhinweise „Förderung im 
Vorschulbereich (Aktion 8)“ vom 20. Dezember 2023 gefördert wurden. Die Pro-
jektlaufzeit ist auf die Jahre 2025 und 2026 erweitert.

Somit eröffnet sich für den Markt Weidenberg erneut die Möglichkeit zur Finan-
zierung der Beschäftigung von zusätzlichem Personal in seinen Einrichtungen in 
Weidenberg, Kindergarten – In der Au 21, Kindertageseinrichtung In der Au 22 und 
der Einrichtung in Neunkirchen a. Main. 

MARKT WEIDENBERG
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und produktive Stimmung. Passend zur Jahreszeit dreht sich alles um das Thema 
Winter – ein Erlebnis für alle Sinne.
Im Garten werden fl eißig Schneemänner gebaut, Schneeberge erklommen und 
winterliche Abenteuer erlebt. Dabei lernen die Kinder spielerisch den Schnee ken-
nen: Wie fühlt er sich an? Warum schmilzt er? Und was passiert, wenn man ihn 
fest zusammendrückt? Solche Experimente machen nicht nur Spaß, sondern re-
gen auch das Nachdenken über Natur und Wetterphänomene an.
Auch drinnen gibt es jede Menge zu entdecken. 
In der Turnhalle sind neue Magnetwürfel eingezogen, die schnell zum Lieblings-
spielzeug der Kinder geworden sind. Die stapelbaren Bausteine bieten unzählige 
Möglichkeiten, kreative Konstruktionen zu entwickeln. Ob Türme, Häuser oder fan-
tasievolle Figuren – die Kinder können ihrer Kreativität freien Lauf lassen. Dabei 
geht es nicht nur ums Bauen: Die Magnetwürfel fördern spielerisch Feinmotorik 
und räumliches Denken. Viele Kinder arbeiten im Team und entwickeln gemein-
sam spannende Projekte, die sie mit Stolz präsentieren. 

Kita Auenzwerge - Ein gelungener Start ins neue Jahr: 

Kinderkrippe
Nach den Ferien freuen sich die Kinder der Krippe Auenzwerge auf eine tolle und 
ereignisreiche Winterzeit. Ob bei Basteleien, Spaziergänge durch den Wald oder 
im Morgenkreis, alle sind mit viel Begeisterung dabei.
In den Singkreisen werden fl eißig Frau Holle, kleine Meise und Schneefl öckchen 
Weißröckchen gesungen.
In den Gruppen wurden verschiedene Aktionen gestartet, wie z.B. mit Salz und 
Wasser Experimente - woraus ein Schneebild entstand - oder ein Vogelhaus aus 
Altholz bauen, um den Vögeln im Winter mit Futterstellen zu helfen. 

Winterfreude im Kindergarten

Nach den wohlverdienten Weihnachtsferien hat der Kindergarten das neue Jahr, 
voller Energie begonnen. Zwar brauchten die Kinder ein paar Tage, um wieder im 
Alltag anzukommen, doch inzwischen herrscht in der Einrichtung eine fröhliche 
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Kinderhaus Steinachwichtel

Krippengruppen der Steinachwichtel erkunden Schnee und Eis
Der Jahreszeit entsprechend dreht sich bei uns aktuell alles um Schnee und Eis 
sowie um die Tiere, die sich dort besonders wohlfühlen. 
Bereits bei unseren Spaziergängen konnten wir beides beobachten. Im Schnee 
haben wir Fußspuren gemacht und mit dem Schnee gespielt und experimentiert. 
Auch das Eis konnten wir bei einer kleinen Runde durch den Ort beobachten und 
haben versucht, auf einer großen Wasserpfütze eiszulaufen. 
In der vergangenen Woche haben wir uns dann den Schnee zum Malen und 
Schmelzen in die Gruppe geholt. Für die Kinder war spannend zu beobachten, 
dass der Schnee bei warmen Temperaturen im Gruppenraum oder mit warmem 
Wasser besonders schnell schmilzt und zu Wasser wird.
Auch mit dem Eis haben wir uns näher beschäftigt und wir haben gemeinsam Eis 
bzw. Eiswürfel hergestellt. Dafür haben wir Wasser mit Lebensmittelfarbe ange-
rührt und in die Eiswürfelförmchen abgefüllt. Danach haben wir sie über Nacht 
kaltgestellt. Am nächsten Tag waren die Eiswürfel gefroren und wir konnten mit 
ihnen malen und experimentieren. Das große Eisexperiment haben wir mit einem 
roten Herz-Eiswürfel in unserem Getränk abgeschlossen. 
Auch unsere Berufspraktikantin Sarah hat das Thema direkt aufgegriffen und bei 
ihrem Lehrerbesuch mit den Kindern Eiswürfel und Schnee geschmolzen. Die 
Eiswürfel haben dem „Schneemann Kalle“ gehört, welcher dringend die Hilfe der 
Kinder brauchte, denn in seinen Eiswürfeln waren seine süßen Schätze eingefro-
ren. Das hat den Kindern natürlich großen Spaß gemacht, Schneemann Kalle zu 
helfen. 

Historische Obermarktführungen und 
Nachtwächterführungen in Weidenberg

Von Januar bis Juli 2025 fi nden wieder historische Obermarkt- und Nachtwächter-
führungen mit unserem Nachtwächter „Michl“, Rainer Freiberg, statt. Die Führun-
gen beginnen jeweils am Rathausplatz, führen in den größten und schönsten der 
Weidenberger Felsenkeller unter der alten Wildmeisterei, weiter geht es über die 
Fleischbänke zur evangelischen St. Michaelskirche, wo auch eine Turmbesichti-
gung mit Jannis Wachs möglich ist. Weiter geht der Weg durch die Wolfskehle, 
vorbei am Alten Schloss in die Brauhausgasse bis zum „Schloss im Garten“, einer 
Besichtigung des Felsenkellers im Bürgerhaus und dann wieder zurück zum Rat-
hausplatz. Es erwartet Sie viel Wissenswertes über Weidenberg, schaurige Sagen 
und vieles mehr. 

Termine
Historische Obermarktführungen
Sonntag, 11.Mai 2025, 
11.00 bis ca. 12.30 Uhr
Sonntag, 15. Juni 2025, 
11.00 bis ca. 12.30 Uhr
Sonntag, 13. Juli 2025, 
11.00 bis ca. 12.30 Uhr

Nachtwächterführungen
Freitag, 21. Februar 2025, 
20.00 bis ca. 21.30 Uhr,
Freitag, 28. März 2025, 
20.00 bis ca. 21.30 Uhr
Freitag, 25. April 2025, 
20.00 bis ca. 21.30 Uhr

Unkostenbeitrag: jeweils 4 Euro pro Person.

Bitte um Anmeldung bei Stefanie Reckziegel, 
Tel. 09278 / 97756, oder per Mail unter 
stefanie.reckziegel@weidenberg.de
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Weidenberger Geschichtswerkstatt
In gemütlicher Runde wollen wir uns alte Fotos und eventuell auch Dias von Wei-
denberg und der Umgebung ansehen und dazu dann Erinnerungen, Anekdoten 
und „Gschichtla“ erzählen und austauschen. Die Geschichtswerkstatt fi ndet einmal 

monatlich statt. Wir treffen uns wieder am Dienstag, den 25. Februar 2025 von 
17.00 bis 18.30 Uhr im Bürgerhaus Weidenberg, Eingang Alte Bayreuther Straße. 
Nähere Infos bei Stefanie Reckziegel, Tel. 0175 / 8639039 oder Helga Ordnung, 
Tel. 09278 / 1594. In Zusammenarbeit mit der VHS Weidenberg und dem Archiv 
der Verwaltungsgemeinschaft Weidenberg. 
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Adventsfeier
Kurz vor Weihnachten fand unsere Adventsfeier in der örtlichen Kirche statt. 
Ein besonderes Highlight war das Musiktheater „Weihnachten auf der Spur‘“ unse-
rer Schülerinnen und Schüler. Mit diesem Stück sorgten sie für festliche Stimmung. 
Im Anschluss konnten alle Besucher den Abend bei Wiener, Plätzchen und Punsch 
ausklingen lassen und beim Basar das ein oder andere Geschenk erwerben. 
Vielen Dank unserem Elternbeirat für die großartige Organisation! 

Ein Hauch von Winterwetter
In der Vorweihnachtszeit ließen wir uns in der Studiobühne Bayreuth vom musikali-
schen Kobold-Märchen „Ein Hauch von Winterwetter“ verzaubern. Die kleine Holly 
brachte mit Hilfe des Kobolds Tomos Trickman Schwung in das eintönige Leben 
ihrer Verwandten auf dem Lande. Der gute Hausgeist Tomos sorgte z. B. für spre-
chende Tiere. Das Theaterstück sorgte für große Begeisterung beim Publikum.

LAGZ-Aktion „Löwenzahn“
„Löwenstark mit guten Zähnen“ ist das Motto der Aktion für alle Kinder der Jahr-
gangsstufen 1 bis 4 in bayerischen Grund- und Förderschulen. Die Aktion „Löwen-
zahn“ gibt es seit dem Schuljahr 1997/1998, wird schuljährlich wiederholt und vom 
Bayerischen Staatsministerium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst 
unterstützt. Im vergangenen Schuljahr nahm unsere Schule sehr erfolgreich an 
der Aktion teil. Unsere Schulkinder gingen fl eißig zu den zahnärztlichen Unter-
suchungen und vergaßen dabei nicht, ihren Besuch mit einem Stempel auf der 

Löwenzahnkarte bestätigen zu lassen und diese in die Sammelbox der Schule zu 
werfen! Wir freuen uns riesig über die Löwenzahn-Medaille! Ein herzliches Danke-
schön geht auch an unsere Eltern für ihre Unterstützung!

GRUNDSCHULE KIRCHENPINGARTEN
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GRUND- UND MITTELSCHULE WEIDENBERG
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GRUND– UND MITTELSCHULVERBAND WEIDENBERG

Kinder-, Jugend- und Gemeindebücherei 
in der Grund- und Mittelschule Weidenberg

Die Bücherei des Marktes Weidenberg hat ab 1. Januar 2025 folgende neue
Öffnungszeiten:

Für Schülerinnen und Schüler der Grund- und Mittelschule Weidenberg jeden Mitt-
woch von 7.30 Uhr bis 8.00 Uhr (außer in den Schulferien).

Für Kinder, Jugendliche, Bürgerinnen und Bürger jeden Freitag von 14.00 Uhr bis 
15.30 Uhr (außer in den Schulferien).
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UNSERE GESUNDHEIT

Information zum Apothekennotdienst
Die Monatsübersicht mit den Apothekennotdiensten erhielten wir freundlicherwei-
ße zum Abdrucken von der Frankenapotheke aus Weidenberg. Leider könnnen sie 
uns aus nachfolgendem Grund diese nicht mehr bereitstellen.

„Die Notdienstkreise der Apotheken wurden aufgehoben und der ganze 
Notdienst komplett neu organisiert. Aus diesem Grund haben wir auch kei-
ne Übersicht mehr, die wir Ihnen fürs Gemeindeblatt zur Verfügung stellen 
können. Die notdiensthabenden Apotheken können jetzt übers Internet oder 
aber an allen Apotheken (Bildschirme) herausgefunden werden.“

Notrufnummern
Kassenärztlicher Notfalldienst
(Vertretung vom Hausarzt) Wochenende
Fr., 18.00 Uhr bis Mo., 7.00 Uhr und Mi., 13.00 Uhr bis Do., 7.00 Uhr • Tel: 116 117

Integrierte Leitstelle ILS
Feuerwehr und Rettungsdienst, Tel. 112

Notdienstbereitschaft der Apotheken
Die Notdienstbereitschaft der Apotheke in Bayern fi nden Sie jetzt online 
unter folgenden Link: https://www.blak.de/notdienstsuche

Auf diesem Notdienstportal können Sie schnell und einfach in Erfahrung bringen, 
welche öffentlichen Apotheken in Ihrer Nähe zum Notdienst eingeteilt sind und wo 
Sie sich im Notfall mit Arzneimitteln versorgen können.

Die Telefonnummern der Apotheken:
Franken-Apotheke, 95466 Weidenberg, Bahnhofstr. 14 a, 09278 / 9760
Apotheke-Speichersdorf, 95469 Speichersdorf, Hauptstr. 17, 09275 / 9830
Turm-Apotheke Kemnath, 95478 Kemnath, Stadtplatz 46, 09642 / 2611
Stadt-Apotheke Kemnath, 95478 Kemnath, Stadtplatz 21, 09642 / 92290
Vorstadt-Apotheke Kemnath, 95478 Kemnath, Seeleite 4, 09642 / 7037050
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GEBURTSTAGE

Emtmannsberg
06.02.2025 Mari Sticht 94
10.02.2025 Lydia Potzel 74
13.02.2025 Reiner Willmitzer 76
16.02.2025 Georg Rauh 84
17.02.2025 Adolf Herrmannsdörfer 84
18.02.2025 Monika Petzold 74
19.02.2025 Günther Potzel 76
20.02.2025 Käthe Strobel 88
21.02.2025 Heinrich Schwenk 74
23.02.2025 Anna Krügel 86
24.02.2025 Ingrid Morawe 71
25.02.2025 Friedrich Popp 71
26.02.2025 Elisabeth Hubrich 71
28.02.2025 Erna Vogel 71

Kirchenpingarten
01.02.2025 Georg Buchbinder 73
05.02.2025 Josef Schäffner 70
09.02.2025 Monika Schober 71
09.02.2025 Maria Köferl 74
14.02.2025 Günter-Udo Hein 70
14.02.2025 Ernst Kreitschi 83
15.02.2025 Alfred Wildenauer 71
18.02.2025 Maria Buchbinder 82
24.02.2025 Siegfried Lauber 86
27.02.2025 Margareta Langsteiner 83

Seybothenreuth
01.02.2025 Wolfgang Nützel 72
02.02.2025 Mehmet Bager 75
03.02.2025 Siegmunt Otremba 72
04.02.2025 Anna Raps 77
06.02.2025 Dora Roder 77
06.02.2025 Norbert Hübner 78
09.02.2025 Dora Mader 76
19.02.2025 Eva Höhn 70
19.02.2025 Sonja Peetz 70
20.02.2025 Cemile Daǧlioǧlu 71
21.02.2025 Hannelore Passon 72
21.02.2025 Anna Engelbrecht 94
23.02.2025 Heinrich Egger 79
24.02.2025 Hans Potzel 71
24.02.2025 Erika Böhm 75

Weidenberg
01.02.2025 Ute Schlegel 76
01.02.2025 Manfred Sebald 76
01.02.2025 Ludwig Feigt 90
02.02.2025 Heinz Bachmann 80
02.02.2025 Eberhard Haferkorn 80
02.02.2025 Heidemarie Weidner 81
02.02.2025 Georg Will 88
03.02.2025 Gudrun Schwuchow 70
03.02.2025 Sonja Angrick 73
04.02.2025 Elisabeth Renftel 71
04.02.2025 Peter Zeitler 72
05.02.2025 Heide Maier 72
05.02.2025 Werner Rödig 72
05.02.2025 Anna Schimek 74
05.02.2025 Sibylla Körner 76
05.02.2025 Irene Rauh 80
06.02.2025 Margarete Potzel 74
08.02.2025 Brigitte Böhner 74

08.02.2025 Manfred Leykauf 80
08.02.2025 Maria Milcu 81
08.02.2025 Erika Maisel 85
09.02.2025 Christine Bingart 71
09.02.2025 Gottfried Hörath 73
09.02.2025 Gerhard Knopf 80
09.02.2025 Magda Wopperer 83
10.02.2025 Klaus Seiler 73
10.02.2025 Birgit Sengenberger 73
10.02.2025 Manfred Regber 75
10.02.2025 Doris Lehnert 82
11.02.2025 Angelika Schmidt 70
11.02.2025 Wolfgang Wagner 71
11.02.2025 Herbert Löffl er 75
11.02.2025 Hans-Günter Dumbach 80
11.02.2025 Rosemarie Reis 84
11.02.2025 Werner Staffen 85
11.02.2025 Liselotte Ruckdeschel 94
12.02.2025 Gulnara Bakhteeva 70
12.02.2025 Gisela Köhler 72
12.02.2025 Gretchen Nürnberger 79
14.02.2025 Irene Winkler 88
15.02.2025 Günther Klemt 76
16.02.2025 Hannelore Sedlmeier 80
16.02.2025 Grete Marie Hahn 84
16.02.2025 Adolf Dannreuther 85
16.02.2025 Alfred Schamel 86
17.02.2025 Gisela Ködel 74
17.02.2025 Helmut Lochmüller 75
17.02.2025 Elfriede Sommerer 80
18.02.2025 Gisela Ruscher 73
20.02.2025 Marie Ziegler 89
21.02.2025 Claudia Ihl 72
21.02.2025 Rosalinde Potzel 72
22.02.2025 Karl Heinz Fischer 71
23.02.2025 Gerhard Kiefer 73
23.02.2025 Isolde Fickenscher 76
24.02.2025 Christian Fassold 81
24.02.2025 Adolf Schlegel 83
24.02.2025 Alwine Bruschke 90
25.02.2025 Gunda Schneider 71
26.02.2025 Peter Manz 77
27.02.2025 Anneliese Frank 70
27.02.2025 Evelyn Kolbe 72
27.02.2025 Hermann Fick 73
27.02.2025 Walburga Nicolai 79
27.02.2025 Karolina Hirschmann 92
28.02.2025 Michaela Von Jähnichen 70

WIR GRATULIEREN
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SEINERZEIT

Merkwürdige Begebenheiten – einst geschehen
Adam Kießling

Veröffentlichung Mai 1984
Teil 2

Es war am 7. August des Jahres 1869, da gab es in der Gemeinde Seybothenreuth 
für Stunden viel Aufregung. Man glaubte, einem neuen Kriegsabenteuer entgegenzu-
gehen; denn kaum waren drei Jahre verfl ossen, dass die Einwohner des Ortes durch 
mecklenburgische Truppen in Aufregung und Schrecken versetzt worden waren. Und 
wieder war die Erregung weit größer als damals, wo man es mit regulären Truppen zu 
tun hatte, diesmal waren es wilde Bestien. 

Eine hübsche Anzahl Schnitter näherte sich nämlich, die dicht gefüllten Ähren mit 
rührigen Händen schneidend, immer mehr dem Mittelpunkt eines Ackers, als sich ein 
entsetzliches Schnaufen aus demselben hören ließ. Entsetzt stellten sie die Arbeit ein, 
um die im Acker lauernde Bestie nicht zu reizen und liefen dem Dorfe zu, um Schüt-
zen und Verstärkung zu holen. Im Nu war alles mit Sensen, Heugabeln, Gewehren 
usw. bewaffnet und alle eilten todesmutig dem Orte des Schreckens zu. Nachdem 
der Acker umstellt, die Schützen sicher postiert waren, stürmten die gut bewaffneten 
Treiber, wohl wissend, dass man nur ein Leben zu verlieren hat, vorsichtig und äußerst 
langsam vor und standen plötzlich vor dem zusammengeballten Ungeheuer, einem 
sich in gesegneten Umständen befi ndlichen Igel. 

(Nach einer Mitteilung im „Bayreuther Tagblatt“ vom 8. August 1869)

Ortsstraße Seybothenreuth mit Eisenbahnbrücke, Foto Archiv VG Weidenberg

Die nun folgende Begebenheit kann wohl auch weit zurückliegen, denn diese komische 
Geschichte vom „Räuber von Rügersberg“ wurde früher an den Winterabenden am 
warmen Kachelofen schmunzelnd erzählt, auf welche Weise sie schließlich der Erzäh-
ler erfuhr. Er hat sie allerdings lange für sich behalten:

Die Angst vor Räubern erfüllte von jeher die Menschen, besonders in jenen Tagen, da 
noch überall verstreut die Einzelhöfe standen und die Dörfer noch weit kleiner denn 
heute waren. Um keinen Hof fehlte dazumal der feste Zaun, und zu jedem Haus ge-
hörte ein scharfer Hund, und manche Überängstliche hatte sogar eine Schusswaffe in 
der Wohnung, ja vielleicht noch unter dem Kopfkissen oder auf dem Nachtschränkchen 
griffbereit liegen. Nicht immer allerdings ging die Furcht vor Räubern so weit wie bei je-
nem Bauern von Rügersberg, der sich einmal in so hoher Not wähnte, dass er letztlich 
fast auf sich selbst schoss, um sich von einem fremden Eindringling zu befreien. Dieser 
Bauer war wegen dringlicher Arbeiten etliche Tage lang nicht dazugekommen, an sich 
selbst zu denken, sodass längere Zeit auch das Bartschaben unterblieb, das er sonst 
mit einem Messer mit einigem Geschick vorzunehmen pfl egte. Ja, erfand nicht einmal 
Muße, hin und wieder in den Spiegel zu blicken und als er dies eines Tages doch – 
freilich ganz unabsichtlich – in seiner Schlafstube tat, wo ein großer Spiegelschrank 
stand, erkannte er sich selbst nicht mehr, das heißt, er dachte nicht daran, dass es sein 
Eigenbild sein könnte, das ihn da so verwildert aus der etwas fl eckigen Glasscheibe 
anstarrte. Nein, hinter ihm stand ganz offensichtlich ein Unbekannter, ein Fremder, ein 
– Räuber, daran biss die Maus keinen Faden ab. 

Der Schweiß brach ihm aus, erschrocken stürzte er aus dem Raum, holperte die Stiege 
hinunter in den Hausgang und von da in den Stall, griff sich eine Mistgabel, um damit 
wieder zum oberen Stockwerk hinaufzuhetzen. Aber kaum hatte er die Schlafstube 
betreten, um auf den vermeintlichen Eindringling einzustechen, zückte dieser gleich-
falls mit derselben Entschlossenheit eine lange, spitze, dreizinkige Gabel, sodass es 
keine Frage war, wer bei dem drohenden Gefecht wohl auf der Strecke bleiben würden. 

Also stolperte der bedauernswerte Mann erneut aus dem Zimmer, eilte in die Wohn-
stube und riss die dort in einer Kommodenschublade verwahrte Pistole an sich. Schon 
hatte er den kleinen Hahn angespannt, war auch wieder ins Schlafzimmer eingedrun-
gen und wollte jetzt ohne Gnade auf den bärtigen und grimmig und gehetzt dreinbli-
ckenden Fremden schießen, als er mit Schrecken bemerkte, dass der Gauner das 
gleiche beabsichtigte. Zwar hatte der Bauer die Militärzeit hinter sich, diente auch bei 
der Feuerwehr, konnte vielleicht noch mit der Mistgabel, vom täglichen Umgang mit ihr 
an sie gewöhnt, einigermaßen geschickt umgehen, er würde aber, schon des Zitterns 
wegen, bestimmt daneben knallen. Der Räuber dagegen würde kaum sein Ziel verfeh-
len!“ Da war es gewiss das Beste, noch einmal Fersengeld zu geben. 

Aber dumm war indessen der Bauer nicht. Hastig suchte er den Stubenschlüssel und 
sperrte die Türe ab. So, jetzt saß der Kerl in der Falle! Dann lauscht er erst noch am 
Schlüsselloch und als er nicht das leiseste Geräusch vernahm, schlich er die Stiege 
hinab, holte seinen Braunen aus dem Stall, schirrte ihn an den Jagdwagen und fuhr 
damit zur Polizei nach Weidenberg, damals noch Gendarmerie genannt. Stammelnd 
konnte er den erstaunten Beamten sein schlimmes Erlebnis berichten. Ein Gendarm 
erklärte sich sofort bereit, mit dem Bauern nach Rügersberg zu fahren. War doch nicht 
alle Tage ein Räuber zu fangen. Seine Vorgesetzten würden ihm einen solchen Fang 
bestimmt zugute rechnen!

Auf dem Bauernhofe angekommen, schlichen die beiden Männer, der Gendarm mit 
entsicherter Pistole voraus, der Bauer in gemessenem Abstand hintennach, ins Haus, 
die Stiege hinauf, um vor der Zimmertür zunächst etwas zu verhalten. Sachte wurde 
das Schloss aufgesperrt, die Tür aufgeschlagen …, doch so sehr der Beamte auch das 
Zimmer ausspähte, es war darin keine Menschen- oder besser Räuberseele zu entde-
cken. Der Wachtmeister legte sich auf den Fußboden, guckte unter die Schränke, die 
Betten, deckte diese auf, öffnete den Kleiderschrank, von einem Fremden keine Spur. 

Verärgert starrte der Gendarm den ziemlich hilfl os umherstehenden Bauern an und 
bemerkte jetzt auch dessen recht verwüstetes Gesicht. Sollte dieser ihn etwa nur ge-
narrt haben!

Blick auf Rügersberg, Foto Hans Schöffel, Weidenberg

Aber dann fi el sein Blick zugleich in den Spiegel, aus dem ihm nun ebenfalls ein ziem-
lich wilder Menschenkopf entgegensah. Doch war es nur jener des Bauern, und der 
Beamte wusste jetzt auch, was diesen in solche Todesangst gebracht hatte. Und sein 
Zorn verfl og, und er lachte aus vollem Halse, und das Lachen wirkte so ansteckend, 
dass auch der Bauer mithalten musste, ohne freilich noch zu wissen, warum, bis ihm 
dann endlich, endlich doch ein Seifensieder aufging. 

Als sich schließlich der Gendarm wieder auf den Heimweg machen sollte, nahm ihn 
der Bauer, der sich nun gefasst hatte, mit in die Wohnstube und kredenzte ihm selbst-
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gebrannten Zwetschgenschnaps und einen mächtigen Teller mit Brot und Speck. Und 
alles ließ sich der Beamte ausgezeichnet munden; denn als Bestechung war solche 
Zuwendung ja kaum aufzufassen, man wollte denn die Bitte des Bauern, auf keinen 
Fall etwas in der Öffentlichkeit verlauten zu lassen, hierher rechnen. Aber diese Bege-

benheit kam bald darauf doch unter die Leute und so blieb sie uns erhalten, bis auf 
den heutigen Tag. 

(Von Alfred Frank – 1932/33 Lehrer in Heßlach – verstorben 1982. Erschienen 1967 in 
Frankenheimat – Beilage zum Bayreuther Tagblatt)
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Evang.-Luth. Kirchengemeinde Emtmannsberg

Gottesdienste u.a. im Februar 2025
So., 02.02. Gottesdienst mit Prädikantin Schwenk   9.00 Uhr
So., 09.02. Kein Gottesdienst  
So., 16.02. Gottesdienst mit Pfarrerin Teschke 9.00 Uhr
So., 23.02. Gottesdienst mit Pfarrerin Teschke 9.00 Uhr

Kindererlebnisvormittag:
Samstag, den 15. Februar, in der Alten Schule in Emtmannsberg 
von 09.30 bis 11.30 Uhr

Seniorennachmittag:
Montag, 03. Februar, in der Alten Schule in Emtmannsberg um 14.30 Uhr;
mit Pfarrer i. R. Lindner

Aktuelle Änderungen entnehmen Sie bitte unserer Homepage 
www.kirche-emtmannsberg.de unter Veranstaltungen.

Evang.-Luth. Kirchengemeinde 
Neunkirchen a. Main und Stockau

Gottesdienste u.a. im Februar 2025
So., 02.02. Stockau - Gottesdienst mit Prädikantin Schwenk 10.15 Uhr
So., 09.02. Neunkirchen/Stockau Kein Gottesdienst 
So., 16.02. Neunkirchen - Gottesdienst mit Pfarrerin Teschke 10.15 Uhr

KIRCHENGEMEINDEN

So., 23.02. Stockau - Gottesdienst mit Pfarrerin Teschke 10.15 Uhr

Aktuelle Änderungen der Termine entnehmen Sie bitte unserer Homepage 
www.emtmannsberg-evangelisch.de unter Veranstaltungen.

Evang.-Luth. Kirchengemeinde Nemmersdorf

Kirchliche Termine u. Gottesdienste – Februar 2025
So., 02.02. Gottesdienst (Lektor Geißler) 9.00 Uhr
So., 09.02. Gottesdienst (Diakon Wagner) 9.00 Uhr
 gleichzeitig Kindergottesdienst
Mo., 10.02. Abendgottesdienst in Untersteinach (Lektor Geißler) 19.30 Uhr
Do., 13.02. Seniorennachmittag in Dressendorf (Pfarrerin Luding) 14.00 Uhr
So., 16.02. Gottesdienst (Pfarrerin Luding) 11.00 Uhr
So., 23.02. Gottesdienst (Pfarrerin Luding) 9.00 Uhr
 gleichzeitig Kindergottesdienst

Bitte beachten Sie die geänderten Gottesdienstzeiten!
In den Kirchengemeinden unserer Region macht sich der Personalmangel stark 
bemerkbar. Wir versuchen die Veränderungen möglichst gering zu halten. Ver-
schiebungen der Gottesdienstzeiten um 30min werden jedoch häufi g vorkommen 
müssen. Wir bitten um Ihr Verständnis und es tut uns sehr leid. Wo es geht, bleiben 
natürlich die traditionellen Zeiten.

Evang.-Luth. Pfarramt Nemmersdorf
Tel.: 09208 / 8401, E-Mail: pfarramt.nemmersdorf@elkb.de

Katholische Kirche Rosenhammer
Gottesdienste im Februar 2025
So., 02.02. hl. Messe mit Blasiussegen 09:15 Uhr
Do., 06.02. Schülermesse  17:30 Uhr
So., 09.02. hl. Messe  09:15 Uhr
Do., 13.02. Schülermesse  17:30 Uhr
So., 16.02. hl. Messe  09:15 Uhr
Do., 20.02. Schülermesse  17:30 Uhr
So., 23.02. hl. Messe   09:15 Uhr
Do., 27.02. Schülermesse  17:30 Uhr

Kirchengemeinde St. Veronika und St. Jakobus 
Birk-Seybothenreuth

Gottesdienste u.a. im Februar 2025
So., 09.02. Predigtgottesdienst mit Pfr. Peter in der  16:00 Uhr
 St. Jakobus-Kapelle Seybothenreuth
So., 16.02. Predigtgottesdienst mit Pfr. Öffner im Pfarrsaal Birk 10:00 Uhr
Fr., 21.02. Konfi rmandenunterricht im Gemeindehaus Creußen 15:15 Uhr 
Do., 27.02. Feierabendtreff im Pfarrsaal Birk.  14:00 Uhr

Der Instrumentalkreis, Frauensingkreis, Männergesangverein und Posau-
nenchor treffen sich nach Vereinbarung zu den Proben.
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Evang. Kirchengemeinde Weidenberg

Kirchliche Termine u. Gottesdienste – Februar 2025
Gottesdienste in St. Michael
(wenn nicht anders angegeben) Abendmahl immer mit Traubensaft
Kindergottesdienst und Bambinigottesdienst immer im Pimmlerhaus

02.02. ABENDMAHLSGOTTESDIENST - Sr. Elise 9.30 Uhr
Letzter nach Epiph. KINDERGOTTESDIENST 9.30 Uhr
9.02. GOTTESDIENST - Pfrin. Sahlmann 11.00 Uhr
4. So. vor Passions. KINDERGOTTESDIENST 9.30 Uhr
Sa., 15.02. GOTTESDIENST - im AWO-Seniorenzentrum 16.00 Uhr
16.02. GOTTESDIENST - Pfr. Daum 9.30 Uhr
Septuagesimä KINDERGOTTESDIENST  9.30 Uhr
23.02. GOTTESDIENST - in St. Michael mit Verabschiedung 9.30 Uhr
Sexagesimä von Vikarin Sr. Elise Stawenow - Pfrin. Lauterbach, Pfr. Daum, 
 Kantorei, Posaunenchor, Kirchenkaffee
 KINDERGOTTESDIENST  9.30 Uhr

Frauenfrühstück - FFST – „Trau, schau, wem!“  Wie wir verantwortungsvoll leben 
können mit Frühstücksbufett & Impulsvortrag mit Referentin: Sabine Dittrich
Samstag den 15 Februar 9:00  - 11:00 Uhr im Pimmlerhaus. Anmeldung bei Ute 
Steininger (Tel. 8011), Udo Hammerschmidt (Tel. 77100)

Frauenkreis einmal im Monat donnerstags 14.00 - 16.00 Uhr im Cafe Sonnenschein 
im AWO-Seniorenzentrum. Wir treffen uns zu einer gemütlichen Kaffeestunde mit 
geistlichen Impulsen. Der nächste Termin: 20.02.2025

Begegnungsgruppe Weidenberg - für Suchtkranke und deren Angehörige - Blaues 
Kreuz Bayreuth. Jeden 1. und 3. Dienstag im Monat um 19.00 Uhr. Leitung und Kon-
takt: Stefan Bittner (Tel. 09278 7757883 – 0176 24324048, Norbert Sack (Suchtkran-
kenhelfer) 09278 770650

Frauenstammtisch - Jeden 3.Dienstag im Monat um 18:30 Uhr 
Kontakt: Ingrid Büttner (Tel. 1838), Rita Leupold (Tel. 416) 

Die Kreuzschnäbel -  Gesprächskreis über Glauben, Bibel und Leben Kontakt: Ute 
Steininger (Tel. 8011), Udo Hammerschmidt (Tel. 77100) Die nächsten Termine: 
06.02., 27.02.2025

Besuchen sie uns doch auch auf unserer Homepage unter www.weidenberg-
evangelisch.de dort fi nden sie alle aktuellen Termine und Bilder unserer Veran-
staltungen.

Alt-Katholische Kirchengemeinde Weidenberg

Kirchliche Termine und Gottesdienste:
So., 02.02. Gottesdienst  17.00 Uhr 
So., 09.02. Gottesdienst  10.00 Uhr
Mi., 11.02. Gesprächskreis  19.30 Uhr
So., 16.02. Gottesdienst  10.00 Uhr
Mi., 19.02. Taizé-Gebet  19.00 Uhr
So., 23.02. Gottesdienst  10.00 Uhr
  
Spieleabend am Do. 20.02.2025 um 19 Uhr

Unterwegs in der Fastenzeit
In diesem Jahr laden wir in der Fastenzeit zu einem neuen Angebot ein. Auf Grund-
lage der Fastenbriefe wollen wir uns einmal wöchentlich über unsere Erfahrungen 
und Gedanken während unseres Wegs auf Ostern hin austauschen.
Die Fastenbriefe „Sieben Wochen anders leben“ werden vom Verein Andere 
Zeiten entworfen und versandt. (Manche kennen vielleicht den Adventskalender 
dieses Vereins.) Diese Briefe enthalten Impulse und Anstöße für die Fastenzeit. 
Eine biblische Geschichte zieht sich als roter Faden durch die sieben Wochen. 
Immer am Mittwoch oder Donnerstag kommt per Post ein neuer Brief. Bestellen 
kann man die Fastenbriefe zum Preis von 11,50 € im Internet unter: https://www.
anderezeiten.de

Die Briefe sind zur Lektüre daheim gedacht. Jeden Dienstag um 19.00 Uhr (Start 
am 11. März) treffen wir uns im Gemeindesaal, um uns über die Erfahrungen mit 
dem Brief, das Leben in der Fastenzeit, unsere Gedanken über Gott und die Welt 
auszu-tauschen. So sind wir dann gemeinsam unterwegs in der Fastenzeit, um am 
Dienstag in der Osteroktav (22. April) noch einmal in unserer Runde ein kleines 
Osterfest zu feiern. 
Dieses Angebot ist natürlich ökumenisch offen. Bei Fragen wenden Sie sich an das 
alt-katholische Pfarramt.
 
Alt-Katholische Kirchengemeinde Weidenberg
Tel. 09278/320, E-Mail: weidenberg@alt-katholisch.de
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UNSERE UMWELT

Landschaftspfl egeverband 
Weidenberg & Umgebung e.V.

Wie schneide ich einen Obstbaum richtig?

Diese Frage stellen sich viele in Bayern, spätestens mit dem Streuobstpakt, dem 
Bündnis aus Umwelt- und Landwirtschaftsministerium, welche Streuobstwiesen 
fl eißig fördern. In dem mehrjährigen Streuobstprojekt des Landschaftspfl egever-
bandes Weidenberg und Umgebung e.V. hat auch die Wissensvermittlung einen 
wichtigen Stellenwert. Zusammen mit unterschiedlichen Verbänden wurden ver-
schiedene Schnittkurse mit wechselnden Schwerpunkten organisiert. 

Sie wollen an einem der kostenfreien Kurse teilnehmen? Senden Sie bitte eine 
E-Mail mit dem Kurs im Betreff an: lpv-weidenberg@gmx.de

Aufgrund der hohen Nachfrage 2024 wären wir dankbar, wenn Familien oder Paa-
re möglichst nur einen Zuhörer oder Teilnehmerin anmelden. Doch nun die Kurse 
und entsprechenden Schwerpunkte:

Freitag, 14.02.2025: Obstbaumschnitt in der Ertragszeit in Heinersreuth
Der OGV Heinersreuth hat in Cottenbach eine Obstbaumwiese für Konfi rmations-
kinder angelegt. Diese Bäume müssen nun geschnitten werden. Zusammen mit 
dem LPV, dem OGV und dem Kreisfachberater Felix Meßberger sollen die Bäume 
geschnitten werden. Welcher Ast sollte warum geschnitten werden? Und wie? All 
diesen Fragen nimmt sich Herr Meßberger an und zeigt dies direkt am Baum. Von 
14:30 bis 17:00 ist der Kurs angesetzt, Treffpunkt ist auf der Fläche. Wetterfeste 
Kleidung ist zu empfehlen.

Freitag, 07.03.2025: Erziehungsschnittkurs in Bischofsgrün
Die Kreisgruppe Bischofsgrün des FGV hat durch den LPV entlang eines Wander-
weges Obstbäume gepfl anzt. Ein Teil wurde im Herbst 2023, ein weiterer Teil im 
Herbst 2024 gepfl anzt. Zusammen mit dem Kreisfachberater Felix Meßberger geht 
es um die ersten Jahre mit einem jungen Obstbaum und wie diese erzogen wer-
den. Kursbeginn ist um 14:30 Uhr beim Großparkplatz am Friedhof. Wetterfeste 
Kleidung sowie eine Gartenschere werden empfohlen.

Freitag, 11.07.2025: Sommerschnittkurs am Bleyer in Heinersreuth
Zusammen mit dem OGV Heinersreuth wurde im Winter 2023/2024 die Streu-
obstwiese am Bleyer durch den LPV geschnitten. Nach nun einem Jahr lädt der 
LPV und der OGV auf die Fläche ein um die Bäume gemeinsam anzuschauen 
und zu eruieren, inwieweit die Bäume nun geschnitten werden müssen. Rund um 
den beruhigenden Sommerschnitt wird es zusammen mit der zertifi zierten Land-
schaftsobstpfl egerin Frau Christine Berner ab 13:30 Uhr gehen.

Beim intensiven Winter-
schnittkurs 2024 soll es 
diesen Sommer nochmal 
auf die Fläche gehen um 
zu inwieweit die Bäume ei-
nen Schnitt zur Beruhigung 
brauchen.

Ansprechpartner: Stefanie Jessolat, Tel. 09278/977-63
Rathausplatz 1, 95466 Weidenberg • lpv-weidenberg@gmx.de
www.lpv-weidenberg.de

Landschaftspfl egeverband Weidenberg & Umgebung e.V.
Rathausplatz 1, 95466 Weidenberg, Tel.: 09278/977-36  // Fax: -77   
E-Mail: lpv-weidenberg@gmx.de; www.apfel-grips.de,  www.lpv-weidenberg.de
VR-Bank Bayreuth-Hof; DE70 7806 0896 0008 7546 32; GENODEF1HO1
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VEREINE, VERBÄNDE UND SONSTIGES

EMTMANNSBERG

Versammlung der Waldbauernvereinigung,
Ortsverband Hauendorf

Am 13.02.2025 fi ndet um 19:30 Uhr im Feuerwehrhaus Troschenreuth eine Ver-
sammlung der Waldbauernvereinigung, Ortsverband Hauendorf, statt.

Volkshochschule Weidenberg – Außenstelle Emtmannsberg

Geschäftsstelle: 
Zur Leiten 11 • 95517 Emtmannsberg
Susanne Kuballa • Tel.: 0160 / 751 06 02 • E-Mail: susannekuballa@web.de

Bitte melden Sie sich rechtzeitig an, denn Ihre Anmeldung entscheidet möglicher-
weise darüber, ob ein Kurs stattfi ndet oder abgesagt werden muss. Dies gilt bitte 
auch für die kostenfreien Angebote. Gerne können Sie auch Bescheid geben, falls 
Sie sich für einen Kurs grundsätzlich interessieren, aber einfach nur der Termin 
nicht passt.

Einzahlung der Kursgebühren bitte auf das Konto der Sparkasse IBAN DE66 7735 
0110 0570 9340 00.

NEU: Für alle Kurse bieten wir auch Geschenk-Gutscheine an!

Schach ist ein Spiel für alle
Termin: Fr., 14.02.2025 • 18.30 – 20.00 Uhr • VHS-Raum im Schloss Emt-
mannsberg • Gebühr: 5,00 Euro (die unbetreuten Spieleabende sind kosten-
frei) • Leitung: Jürgen Delitzsch • Anmeldung erbeten

Schach macht schlau – das ist das Motto von Oberligaspieler Jürgen Delitzsch, 
der uns auch in diesem Semester wieder Einblicke in die Welt des Schachspiels 
vermitteln wird. Der Kurs setzt sich aus einem Kreis von lernfreudigen Spielerinnen 
und Spielern zusammen, der in unregelmäßigen Abständen von Jürgen Delitzsch 
trainiert wird. Das Alter spielt dabei keine Rolle. Zwischen den Trainingseinheiten 
spielen wir für uns und lernen gegenseitig voneinander. Neue Teilnehmer sind will-
kommen!

Veranstaltungen Februar 2025

Datum Zeit Veranstalter Art der Veranstaltung Ort der Veranstaltung
Mo., 03.02. 14:30 - 16:30 Kirchengemeinde Emtmannsberg Seniorennachmittag Alte Schule Emtmannsberg
Fr., 07.02. 20:00 LJ Stockau-Lehen Theater Gemeindezentrum Emtmannsberg
Sa., 08.02. 20:00 LJ Stockau-Lehen Theater Gemeindezentrum Emtmannsberg
So., 09.02. 20:00 LJ Stockau-Lehen Theater Gemeindezentrum Emtmannsberg
Sa., 15.02. 09:30 - 11:30 KiVo-Team Kindererlebnisvormittag Alte Schule Emtmannsberg
Sa., 15.02. 20:00 LJ Stockau-Lehen Theater Gemeindezentrum Emtmannsberg
So., 16.02. 20:00 LJ Stockau-Lehen Theate Gemeindezentrum Emtmannsberg
Fr., 21.02. 19:00 SC Emtmannsberg Jahreshauptversammlung Sportheim SC Emtmannsberg
So., 23.02. 14:00 KiGa Förderverein Kinderfasching der Vereine Gemeindezentrum Emtmannsberg
Mo., 24.02. 17:00 Dorfl aden Emtmannsberg Feierabendtreff Schlosshof Emtmannsberg

43



Mitteilungsblatt Verwaltungsgemeinschaft WeidenbergAusg. 02/2025

Frühlingshafte Türkränze
Termin: Fr., 21.03.2025 • 17.00 – 19.00 Uhr • VHS-Raum im Schloss Emt-
mannsberg • Gebühr: 8,00 Euro zzgl. Materialkosten • Leitung: Renate Will • 
Anmeldung erbeten
Im Kurs binden wir unter Verwendung verschiedener Naturmaterialien frühlings-
hafte Türkränze. Die benötigten Zweige, Moos, Bindedraht oder Schleifen werden 
gestellt. Sollten Sie besondere dekorative Accessoires verwenden wollen, müss-
ten Sie diese bitte selbst mitbringen. Bitte bringen Sie auch unbedingt eine eigene 
(Garten-)Schere mit.
Vortrag: Den eigenen Stammbaum erkunden
Termin: Mi., 15.05.2025 • 19.00 – 20.30 Uhr • VHS-Raum im Schloss Emt-
mannsberg • Gebühr: ohne • Leitung: Friedrich Raether • Anmeldung erbeten
Ahnenforschung bedeutete früher mühsame Archivarbeit und hatte ein etwas 
angestaubtes Image. Heute stehen dafür im Internet sehr wirksame digitale In-
strumente zur Verfügung. Dies hat weltweit einen regelrechten Hype ausgelöst, 
der auch über Ländergrenzen hinweg viele Verbindungen aufzeigt. Doch welche 
Datenbanken helfen mir wirklich weiter? Und welche zusätzlichen Informationen 
bekomme ich z. B. über eine Genanalyse? Im Vortrag werden verschiedene Mög-
lichkeiten vorgestellt und diskutiert.

Literaturkreis - Lesen ist Abenteuer im Kopf
Termine: jeweils Do., 06.02.2025, 13.03.2025, 10.04.2025, 08.05.2025, 
05.06.2025 • 19.30 – 21.00 Uhr • VHS-Raum im Schloss Emtmannsberg • Ge-
bühr: ohne • Leitung: Michaela Drescher • Anmeldung erbeten
Wir beschäftigen uns mit klassischer und moderner Literatur, lesen Bücher, die 
uns schlau, betroffen oder heiter machen und uns zum Nachdenken anregen. Bitte 
melden Sie sich bei Interesse zum Kurs offi ziell an, damit wir Sie über mögliche 
Terminänderungen informieren können.

Offener Spieleabend
Termine: jeweils Fr., 07.02.2025, 14.03.2025, 11.04.2025, 09.05.2025, 
06.06.2025 • 19.00 – 21.00 Uhr • VHS-Raum im Schloss Emtmannsberg • Ge-
bühr: ohne • Leitung: Susanne Kuballa • Anmeldung erbeten
In geselliger Runde spielen wir nicht nur altbekannte Gesellschaftsspiele, sondern 
probieren auch neue Spiele aus und erklären sie uns gegenseitig – egal ob Brett-
spiel oder Kartenspiel, egal ob kurzweilig, unterhaltsam, strategisch oder komplex. 
Wir wählen gemeinsam aus. Eigene Spiele können gerne mitgebracht werden. 
Willkommen sind alle, die Spaß am gemeinsamen Spielen haben.

Französisch mit Vorkenntnissen 
Beginn: Di., 18.03.2025 • 18.30 – 20.00 Uhr • Bürgerhaus Weidenberg • 10 
Abende • Gebühr: 35,00 Euro • Leitung: Bernadette Willmitzer • Anmeldung 
erbeten
Wir arbeiten mit dem Lehrbuch Voyages neu (Band 3, Klett Verlag), lesen ge-
meinsam die Texte, erweitern unsere Grammatikkenntnisse und üben uns in der 
Kommunikation. Nebenher gewinnen wir Einblicke in die französischen Festtags-
bräuche.

Herz aktiv – Ganzkörpertraining für Herz und Kreislauf 
Beginn: Di., 07.01.2025 • 18.00 – 19.00 Uhr • Turnhalle im Gemeindezentrum 
Emtmannsberg • 10 Abende • Gebühr: 30,00 EUR • Leitung: Ulrike Fischer, 
Sportlehrerin • Anmeldung erbeten
Ganzheitliches Training für Geübtere. Dieser Kurs wird von den Krankenkassen 
bei regelmäßiger Teilnahme bezuschusst.

Gesund und Fit
Beginn: Mo., 13.01.2025 • 19.30 – 20.30 Uhr • Turnhalle im Gemeindezentrum 
Emtmannsberg • 10 Abende • Gebühr: 30,00 EUR • Leitung: Elke Schneider
Bewegung mit Spaß für ein gutes Körpergefühl und einen starken Rücken. 

SSV Kirchenpingarten

Samstag, 22.02.2025: SSV-Fasching „Meeresrausch(en)“ 
ab 21:00 Uhr im Gemeindezentrum Kirchenpingarten
Sonntag, 23.02.2025: SSV-Kinderfasching 
von 14:00 Uhr - 17:00 Uhr im Gemeindezentrum Kirchenpingarten 

Kapellenbauverein Lienlas e.V. und 
der Wasserverband Lienlas-Fuchsendorf eGbR

Herzliche Einladung zur Jahreshauptversammlung am Freitag, 14.02.25 um 19.00 
Uhr in der Gaststätte Deubzer in Fuchsendorf. Nähere Infos und die Tagesordnung 
an den Anschlagtafeln!
Peter Haberkorn
1. Vorsitzender

Frauenbund Kirchenpingarten

Herzliche Einladung zum Frauenfrühstück 
Am Samstag den 15. Februar 2025 fi ndet von 9.00 bis 11.00 Uhr ein Frauen-
frühstück im Pfarrheim Kirchenpingarten statt. Mit einem Vortrag von Frau Kath-
rin Karban-Völlk zum Thema „Gestern war ich noch jünger-vom Älterwerden und 
Jungbleiben“. Der Unkostenbeitrag beträgt 13,00€. Anmeldungen bis Mittwoch 12. 
Februar bei Renate Hirschmann (Tel.09278/1716). 
Auf Ihr Kommen freut sich der Frauenbund Kirchenpingarten.

KIRCHENPINGARTEN
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SEYBOTHENREUTH

Soldatenkameradschaft Seybothenreuth

Sonntag, 09.02.2025 Jahreshauptversammlung um 15.00 Uhr in der Gaststätte 
Ruckriegel in Seybothenreuth

VHS - Seybothenreuth

Geschäftsstelle:
Anna Dondörfer • Kalte Reuth 25 • 95517 Seybothenreuth • Tel: 09275-3588018

Bitte melden Sie sich rechtzeitig an, denn ihre Anmeldung entscheidet darüber, 
ob ein Kurs stattfi ndet oder abgesagt wird. Bitte unbedingt Kursnamen und Ws_ 
Nummer angeben. Einzahlung von Kursgebühren bitte auf das Konto: Sparkasse 
IBAN DE 667735 0110 0570 9340 00

Mensch und Welt
Ws 001_1 Seniorennachmittage
Jeden 3. Dienstag im Monat, um 14.00 im OGV- Heim. Die Themen und Ausfl üge 
werden im Gemeindeblatt bekannt gegeben.

Ausfl ug zum Kräuterdorf in Nagel mit Kräuterführung (Mai-Juni). Der genaue Ter-
min wird später im Gemeindeblatt bekanntgegeben.

Entspannung/Körpererfahrung
Waldbaden mit Thomas und Michael
Anmeldung und nähere Information bei Michael Schneider:09234-974123 
• Gebühr: 25 € pro Person.
Waldbaden oder wie der Japaner sagt Shirin Yoku hat positive Eigenschaften, die 
gegen Stress und hohen Blutdruck wirken. Zusätzlich kann sich der Schlaf verbes-
sern. Wir tauchen in den Wald ein und die Duftstoffe der Bäume, die sogenannten 
Terpene, können ihre gesundheitliche Wirkung entfalten. Je nach Ausprägung der 
einzelnen Sinne, fi ndet jeder Übungen, die ihn persönlich besonders ansprechen 
können. Auf einer Strecke von 4 Kilometern und eine Zeitdauer von ca. 4 Stunden 
mit jeder Menge Achtsamkeit, die sich in Hören, Riechen, Schmecken, Fühlen und 
Stille Atemübungen verteilt. Übungen für alle Sinne und der Wald in allen Facetten 
werden vorgestellt. Atemübungen und Meditationssequenzen runden den Nach-
mittag ab

Ws 004 -4 Termin 1:  Sa. 07.06.25, 14.00 Glasschleif Steinwald, 95704, Pullenreuth
Ws.005 -4 Termin 2:  Sa. 05.07.25, 14.00 Glasschleif Steinwald
Ws 006 -4 Termin 3:  Sa. 19.07.25, 14.00 Schlehenberg, Am Schlehenberg,
    95517 Emtmannsberg
Ws 007 -4 Termin 4:  Sa. 13.09.25, 14.00 Glasschleif Steinwald
Ws.008 -4 Termin 5:  Sa. 11.10.25, 14.00 Schlehenberg
In der Glasschleif in Pullenreuth ist eine Gaststätte vorhanden, es besteht die Mög-
lichkeit zum Einkehren.

Ws001_4 Hatha-Yoga für Fortgeschrittene 
Beginn: Mittwoch 05.02.2025 • 19.00 - 20.30 Uhr • VHS-Raum Rathaus 
• 8 Abende • Mitzubringen: Matte, eine Decke, bequeme Kleidung, warme 
Socken und ein kleines festes Kissen • Gebühr: 40 € • Kursleitung: Oliver 
Mattas, Yogalehrer (BJV)
Yoga dient zur Förderung und Erlangung von Gesundheit, Wohlbefi nden, Harmo-
nie, Erweckung schlafender Fähigkeiten und Erweiterung des Bewusstseins.

Bewegung/Gymnastik/Fitness
Ws009_4 Wohlfühlgymnastik 70+
Beginn: Montag, 03.02.25 • 16.45-17.45 Uhr • 14 Abende • Mehrzweckhalle 
Seybothenreuth • Gebühr: 35,00 € • Kursleiter: Thomas Zernak • mitzubrin-
gen: Sportbekleidung, Sportschuhe für Innenraum, Matte, Getränk
Für Bewegung ist es nie zu spät ….wer sich regelmäßig gezielt bewegt, steigert 
das Wohlbefi nden und bleibt dauerhaft mobil. Durch einfache Übungen wird die 
gesamte Muskulatur gekräftigt, der Geist mit Gedächtnisübungen fi t gehalten und 
die Beweglichkeit verbessert. Mit viel Spaß an der Bewegung wollen wir in Form 
von Gymnastik fi t werden und bleiben. Die Gelenke werden beweglicher und die 
Organe in ihrer Funktion unterstützt. Bei regelmäßiger Teilnahme soll das Ziel 
Muskelkräftigung und Erhöhung der Ausdauer sein.
Falls Senioren, die teilnehmen möchten, Schwierigkeiten mit dem Transfer haben, 
steht uns SiSo Netz zur Hilfe. Sie können gerne unter 09209-221256 (Hr. Zwing 
oder 09278-3133025Frau Dietzel) anrufen und sich beim Bring -und Hol-Dienst im 
Voraus anmelden.

Ws 010_4 Rückenkraft
Beginn: Montag, 03.02.2025 • 18.00 - 19.00 Uhr • 14 Abende • Mehrzweckhalle 
Seybothenreuth • Mitzubringen: Matte, Sportschuhe für Innenraum, Wasser • 
Gebühr: 35 € • Kursleiter: Thomas Zernak
Eine starke und gesunde Rückenmuskulatur ist wichtig für eine aufrechte Körper-
haltung. Sie stützt den Rumpf und entlastet so die Wirbelsäule und die Bandschei-

Veranstaltungen Februar 2025

Datum Zeit Veranstalter Art der Veranstaltung Ort der Veranstaltung
So., 09.02. 15:00 Soldatenkameradschaft Seybothenreuth Jahreshauptversammlung Gasthof Ruckriegel Seybothenreuth
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ben. Das aktive Rückentraining beinhaltet Übungen zur Stärkung der Rücken-
muskulatur und zur Linderung und Vorbeugung von Beschwerden. Komplexe und 
vielfältige Übungen stehen im Vordergrund. Viele Muskeln werden gleichermaßen 
trainiert. Auch wenn die Stunde anspruchsvoll ist, eignet sie sich für Trainierte und 
Wenigertrainierte! Sie endet mit Übungen zur Entlastung.

Entspannung mit Klangschalen
Zwei Termine an einem Abend am Donnerstag, 20.03.25 • Klangraum Unteröl-
schnitz
Kurs I: Ws 002-4   von 19.00 - 20.00 Uhr, 
Kurs II: Ws 003-4   von 20.30 - 21.30 Uhr, 
Gebühr: 14 € • Kursleiter: Thomas Schmitt • Mitzubringen: Isomatte, Decke, 
Kissen, warme Socken.
Durch das Spielen der Klangschalen und Gongs werden im Körper alle Zellen 
in Schwingung gebracht und der Energiefl uss harmonisiert, so können wir die 
Körperwahrnehmung verbessern und zu einer tiefen Entspannung gelangen. Der 
Klang wirkt ganzheitlich auf Körper, Geist und Seele.
Natur und Heilkunde

Ws 012_4 Frühlingskräuterspaziergang mit kleinen Kostproben.
Termin: Freitag 9.05.25 •16.00- 18.00 Uhr • Treffpunkt Parkplatz am Sportplatz 
in Seybothenreuth • Gebühr: 9,00 € pro Person (Kinder von 5 - 7Jahren in 
Begleitung der Eltern frei) • Materialkosten: 3 € für jeden Teilnehmer • Kurs-
leiterin: zertifi zierte Kräuterpädagogin: M. Dietel
Bei einem kleinen Kräuterspaziergang (ca. 2 km) lernen wir die Frühlingspfl anzen 
unserer Heimat kennen und genießen anschließend kleine Kräuterkostproben. Bit-
te feste Schuhe anziehen, wetterbedingte Kleidung, Getränke mitnehmen

Ws 013_4 Wie schmeckt die Wiese? Wie schmecken Wildkräuter?
Termin: Dienstag, 27.05.25 • 18.00-20.00 Uhr • im VHS-Raum Rathaus Seybo-
thenreuth • Gebühr: 8 € • Materialkosten: 8 - 10 € pro Person • Kursleiterin: 
Kräuterpädagogin M. Dietel • Mitzubringen: Schürze, Dosen und 2 Gefäße mit 
festem Verschluss für Kräuteröl oder Kräuteressig, Getränk.

Wir holen uns die Wiese aufs Brot und ins Glas. Nach dem Kennenlernen ver-
schiedener Kräuter kosten wir ein duftiges Wiesengelee aus Blüten und Blättern 
und andere Kräuteraufstriche. Wir erfahren, wie Wiesenlimonaden, Hustensirup 
und Liköre hergestellt werden und setzen selbst einen Kräuteressig oder ein Kräu-
teröl zum Mitnehmen an.

Ernährung
Ws011_4 Schwäbische Küche - Schwäbisch mehr als nur Spätzle.
Termin: 13.03.25, • 18.00 – 21.00 Uhr • VHS-Raum Rathaus Seybothenreuth • 
Gebühr: 12 €, zzgl. Kosten für Lebensmittel (ca. 12-14 €) Geld bitte mitbrin-
gen • Kursleiterin: Andrea Storkenmaier • Mitzubringen: Schürze, Dosen für 
Proben für Daheimgebliebene

Töpferkurs
Ws001_5 Töpferkurs – Kreativ formen mit Ton (1. Abend formen, 2. Abend 
glasieren)
Anmeldung und Fragen bei Claudia Hammon Tel.:09275/561
Termin: Dienstag, 25.02.2025 Formen • 18.00 -21.00 Uhr • Glasieren fi ndet 2-3 
Wochen später statt, der Termin wird im Kurs mitgeteilt • max. 6 Personen • 
Werkraum Mehrzweckhalle Seybothenreuth • mitzubringen: Handtuch für die 
Hände • Gebühr: 32 € zzgl. Materialkosten (werden nach Ton- und Glasurver-
brauch berechnet) • Leitung: Claudia Hammon
Formen und glasieren Sie mit der Hand dekorative Figuren und Gefäße in ver-
schiedenen Techniken nach Ihren Ideen.

Ws002_5 Basteln mit dem Holz für Erwachsene - Klötzchen trifft Dekoring 
Termin: Donnerstag, 22.05.2025• 18.30 - 20 Uhr • VHS Raum Rathaus Seybo-
thenreuth • Gebühr: 11,00 € • Materialkosten: 7 € bei der Kursleiterin bezah-
len • Kursleiterin: Lydia Preißinger
Wir gestalten einen Metallring (Durchmesser ca. 25 cm) mit Klötzchen (teilweise 
mit Beschriftung) und Raysin-Figuren. Somit entsteht eine schöne Dekoration für 
Zuhause oder ein schönes Geschenk.
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Junge VHS
Ws001_6 Kochkurs für Kinder - Die tolle Knolle - alles aus Kartoffeln
Termin: 17.04.25 • 16.00 – 17.30 Uhr • VHS- Raum Rathaus Seybothenreuth • 
Gebühr: 8 € • Kinder ab 7 Jahren • Kursleiterin: Andrea Storkenmaier • Materi-
alkosten für Lebensmittel: 7 € zum Kurs mitbringen • Mitzubringen: Schürze, 
Getränk und Dosen für Proben
Wir kochen verschiedene Gerichte mit und aus den Kartoffeln. Da ist für jeden 
was dabei.

Ws002_6 Wir basteln mit Holz - Oster-Klötzchen-Körbchen (ab 6 Jahre)
Datum: Samstag, 29.03.2025 • 10.00 - 11.30 Uhr • VHS-Raum Rathaus Seybo-
thenreuth • Gebühr: 7 00 € • Materialkosten: 7 € • Kursleiterin: Lydia Preiß-
inger • mitzubringen: altes Handtuch, Getränk; bitte Kleidung anziehen, der 
Farbe nichts ausmacht!
Wir bauen mit Holzklötzchen ein tolles Osterkörbchen. Dieses wird individuell mit 
Paste, Bändern und weiteren Dekoelementen verziert. Natürlich darf eine Osterfi -
gur aus Raysin nicht fehlen. (Kinder im Kindergartenalter können gerne in Beglei-
tung eines Erwachsenen teilnehmen)

Ws003_6 Frühling auf dem Land - bunter Holzpfosten-Hahn (ab 6 Jahren)
Termin: Samstag, 3.05.2025 • 10.00 - 11.30 Uhr • VHS-Raum Rathaus Seybo-
thenreuth • Gebühr: 7 € • Materialkosten: 7 € • mitzubringen: altes Handtuch, 
Getränk, bitte Kleidung anziehen, der Farbe nichts ausmacht! • Kursleitung: 
Lydia Preißinger
Jedes Kind gestaltet einen stolzen Holzpfosten-Hahn nach seinen Vorstellungen. 
Der Hahn wird mit Acrylfarbe bemalt und mit Bändern, Dekoelementen frühlings-
haft verziert. (Kinder im Kindergartenalter können gerne in Begleitung eines Er-
wachsenen teilnehmen)

Ws004_6 „Vom Korn und Milch bis zum Brot und Käse“ Angebot für Eltern 
mit den Kindern.
Termin: Samstag, 7.06.2025 • 10.00 Uhr • Treffpunkt Würnsreuth, Käserei Muh 
bei Familie Raps • Kursleiterin: Petra Raps • Gebühr: 9,00 €
Wir gehen an Kornfelder, vorbei, Petra erzählt uns von den Getreidesorten und wo-
für sie verwendet werden. Danach gehen wir zum Kuhstall und erfahren viel über 
die Milch. Danach dürfen wir durch die Fenster in die Käserei reinschauen (wegen 
der Hygienevorschriften, dürfen wir nicht die Räume betreten). Petra erzählt über 
die Herstellung von Käse, Joghurt und anderen Milchprodukten. Zum Schluss tref-
fen wir uns im Hof der Familie Raps zu Kostenproben von Brot, Butter und Käse 
(kostenlos). Alte Kleidung und feste Schuhe bitte anziehen, Getränke mitnehmen.

„Wir sind dann mal mutig“ - Selbstbehauptungstraining für Kinder gegen 
Mobbing und üblen Stress Der Kurs geht jeweils über zwei Tage.
Termin: Ws005_6 Kurs 1: 25.06.2025 und 2.07.2025 • jeweils von 16.00 -17.30 
Uhr • VHS-Raum Rathaus Seybothenreuth • für Kinder im Alter von ca. 6- 8 
Jahren • maximal 10 Kinder
Termin: Ws006_6 Kurs 2: 25.06.2025 und 2.07.2025 • jeweils von 18.00-19.30 
Uhr •VHS-Raum Rathaus Seybothenreuth • für Kinder im Alter von ca. 9-10 
Jahren • maximal 10 Kinder
Gebühr: 12 € • Kursleiter: Christopher Haffner, Selbstbehauptung- und Re-
silienz Trainer.
Meine Kurse sind darauf ausgerichtet, Kindern ein starkes Selbstvertrauen, 
Selbstbewusstsein und effektive Kommunikationsfähigkeiten zu vermitteln. In mei-
nen interaktiven und spielerischen Kursen lernen die Kinder, wie sie ihre eigene 
Stimme fi nden und ihre persönlichen Grenzen respektieren können. Wir stärken 
ihr Selbstwertgefühl, fördern die sozialen Kompetenzen und vermitteln wichtige 
Strategien zur Konfl iktlösung und zu Prävention von Mobbing.

47



Mitteilungsblatt Verwaltungsgemeinschaft WeidenbergAusg. 02/2025

FF-Lankendorf/Ützdorf

Preisschafkopf der FF-Lankendorf/Ützdorf am 01. März 2025 ab 19:30 Uhr im 
Gasthof Pensenhof in Lankendorf. Für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt!

Seniorenstammtisch Weidenberg / Seybothenreuth

Der Seniorenstammtisch Weidenberg / Seybothenreuth trifft sich jeweils ab 14 
Uhr am 5. Februar in Seybothenreuth im Gasthaus „Zum edlen Hirsch“ und am 
19.Februar in Untersteinach im Gasthof „Zur Linde“ – Bleiben Sie oder werden Sie 
gesund.  -  Es freuen sich auf ein Wiedersehen Ihre Freunde vom Seniorenstamm-
tisch. Auskünfte zum Stammtisch über Tel.: 09275 91065

Dorfgemeinschaft Heßlach

Freitag, 7.2. 2025 – 19 Uhr
Stammtisch mit unseren Entertainern Silvia & Frank, geöffnet für Jedermann,

Freitag, 21.2.2025 – 19 Uhr
Stammtisch mit Doris und Alex, geöffnet für Jedermann

Samstag, 22.2.2025 – 20 Uhr
Jahreshauptversammlung der DG Heßlach; Tagesordnung liegt aus

Vormerken für März: 2.3. 2025 Faschingsumzug der DG, Beginn 10 Uhr

Imkerverein Weidenberg und Umgebung e.V

Jahreshauptversammlung
Herzliche Einladung zur diesjährigen Jahreshauptversammlung mit Neuwahlen 
des Vorstandes am Sonntag, den 16. Februar 2025 um 15:00 Uhr in der Gaststätte 
„Zur Heide“ in Görschnitz 14

Fortbildung zum Thema „Vespa Velutina“
Beim Imkerverein Weidenberg fi ndet am Donnerstag,06. Februar 2025 um 19:30 
Uhr eine Fortbildung zum Thema „Vespa Velutina - die Asiatische Hornisse“ durch 
Bienenfachwart Herbert Lux statt. Schulungsort ist das Gasthaus „Zur Heide“ in 
Gö rschnitz 14, Weidenberg. Die Teilnahme ist kostenlos und fü r alle Imkerinnen 
und Imker unabhä ngig von der Vereinszugehö rigkeit zugä nglich. Anmeldungen 
bitte an Herbert Lux imkerlux@t-online.de oder telefonisch 09275 914445

Kitzrettung Neunkirchen am Main e.V.

Am 21.02.2025 um 19:00 Uhr fi ndet die Mitgliederversammlung der Kitzrettung 
Neunkirchen am Main e.V. statt. Die Versammlung wird im Feuerwehrhaus Neun-
kirchen am Main abgehalten. Interessierte sind herzlich eingeladen!

MARKT WEIDENBERG

Veranstaltungen Februar 2025

Datum Zeit Veranstalter Art der Veranstaltung Ort der Veranstaltung
Dienstags 15:30 - 17:30 BVSV Weidenberg Hallenboccia Dreifachturnhalle
Mittwochs 16:00 - 18:00 BVSV Weidenberg Wassergymnastik Rehasport Schwimmhalle Weidenberg
Sa., 01.02. 04:00 SV Weidenberg Ski Ausfl ug Hochfügen/Zillertal Wilder Kaiser
So., 02.02.   SV Weidenberg Ski Ausfl ug Hochfügen/Zillertal Wilder Kaiser
Fr., 07.02. 20:00 LJ Stockau-Lehen Theater Gemeindezentrum Emtmannsberg
Fr., 07.02. 20:00 FF Neunkirchen am Main Jahreshauptversammlung FF Verein Gerätehaus Neunkirchen am Main
Sa., 08.02. 20:00 LJ Stockau-Lehen Theater Gemeindezentrum Emtmannsberg
So., 09.02.   LJ Stockau-Lehen Theater Gemeindezentrum Emtmannsberg
So., 09.02. 14:00 SPD Weidenberg Kinderfasching Aula Grund- und Mittelschule
Fr., 14.02.   LJ Stockau-Lehen Theater Gemeindezentrum Emtmannsberg
Sa., 15.02. 20:00 LJ Stockau-Lehen Theater Gemeindezentrum Emtmannsberg
So., 16.02. 14:00 Dorfgemeinschaft Lessau Kinderfasching Gasthaus Schamel Lessau
So., 23.02. 14:00 Wanderverein Görau Kinderfasching Saal Gastwirtschaft Raps
Di., 25.02. 14:00 SiSo Netz Spielenachmittag Schloß im Garten
Fr., 28.02. 19:30 FF Lankendorf-Ützdorf Preisschafkopf Gasthof Pensenhof
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Gesangverein Weidenberg von 1868 e.V. 

Singstunden:
Männerchor: Dienstag 19.00 Uhr 04.02.; 11.02.; 18.02. und 25.02.2025

Gemischter Chor: Dienstag 20.00 Uhr 04.02.; 11.02.; 18.02. und 25.02.2025

Wer gerne im Chor mitsingen möchte:
Infos bei E. + H. Stahl, Tel. 09278 1431

SV Weidenberg - Zumba Kids

Zumba Kids
ab 4-6 Jahre - dienstags 15.45 bis 16.30 Uhr 
ab 7-11 Jahre – dienstags 17.00 bis 17.45 Uhr

SVW Sportplatzweg 3 • Tel. 0176/32981990 • E-Mail: irinaburbach555@gmail.com

- Ortsverein Weidenberg

Dienstag, 11.02.:
Der AWO Cafe-Treff 60 plus lädt um 14:00 Uhr zum Faschingsvergnügen in den 
Gemeinderaum der alt-katholischen Kirchengemeinde in der Birkenstraße ein. Wer 
den Fahrdienst benötigt, bitte rechtzeitig bei Marion Birkel unter Telefon 985189 
oder 0171/7066 518 bzw. bei Manfred Tölzer, Telefon 643 oder 01515/2155 849 
anmelden. Wir holen Sie gerne ab!
Freitag, 21.02.:
Einladung zum Fischessen in den Landgasthof Busch nach Kötzersdorf bei Kem-
nath. Beginn 17 Uhr. Treffpunkt zur gemeinsamen Abfahrt ist um 16:30 Uhr auf 
dem Parkplatz Neue Mitte, Höhe Wirtschaftszufahrt AWO-Seniorenzentrum. Ver-
bindliche Anmeldungen erbeten bis spätestens 18.02.2025 an Elisabeth Tamler, 
Tel. 1230 oder an Manfred Tölzer, Tel. 643 bzw. 01515/2155 849.
AWO Nordic Walking Treff
Die Nordic Walking Freunde treffen sich im Februar immer mittwochs, jeweils um 
18:00 Uhr und zusätzlich jeden Samstag, jeweils um 14:30 Uhr. Treffpunkt ist der 
Parkplatz der Fa. Therma Fensterbau in der Industriestraße in Weidenberg. Aus-
kunft erteilen Marion Birkel, 0171/7066518 und Manfred Tölzer, 0151/52155849.

Zu allen unseren Veranstaltungen sind Gäste und Freunde der Arbeiterwohlfahrt 
jederzeit herzlich willkommen.

Örtliche Wegepfl egegemeinschaft 
Weidenberg-Fischbach (Ö.P.G.)

Mitgliederversammlung 2025

An alle Mitglieder ergeht herzliche Einladung zur Mitgliederversammlung am Frei-
tag, 07.02.2025 um 19:00 Uhr im Feuerwehrhaus Weidenberg, Warmensteinacher 
Straße 95.

Folgende Tagesordnung ist vorgesehen:
1. Begrüßung
2. Bericht Schriftführer
3. Bericht Vorstand
4. Kassenbericht
5. Pfl egeplan 2025
6. Wünsche und Anträge
7. Neuwahlen
Um rege Teilnahme wird gebeten.

Gez.     
Werner Hübsch, 1. Vorstand  Stefan Leykauf, Schriftführer

BVSV Weidenberg

Mitspieler gesucht: jeden Dienstag von 15.30 - 17.30 Uhr in der Dreifachturnhalle 
Weidenberg zum Boccia spielen. Vom Schulkind bis ins hohe Alter ist dieser Sport 
möglich. Info: H. Schmidt 09278 / 98313, BVSV Weidenberg

Volkshochschule Weidenberg e.V.

Geschäftsstelle: 
Stefanie Reckziegel • Rathausplatz 1 • 95466 Weidenberg
Tel.: 0 92 78 /97756 • E-mail: stefanie.reckziegel@weidenberg.de 
 
Anmeldungen sind verbindlich. Bei nicht entschuldigtem Fernbleiben muss 
die Gebühr nachgefordert werden. Gebühreneinzahlung auf das Konto der 
Sparkasse IBAN: DE66 7735 0110 0570 9340 00. Die Gebühr wird zurückerstat-
tet, wenn ein Kurs nicht zustande kommt. Wenn Sie nach Ihrer Anmeldung nichts 
von uns hören, dann haben Sie einen Platz in unserem Kurs sicher. Wir melden 
uns nur bei Ihnen, wenn wir absagen, oder Termine verschieben. Bitte melden 
Sie sich rechtzeitig an; Ihre Anmeldung kann entscheiden, ob ein Kurs zustande 
kommt.  
Bitte beachten Sie, dass bei einigen Kursen die Anmeldung unter einer ande-
ren Telefonnummer / E-Mail-Adresse erfolgen soll.

Mensch und Welt
Wb 001_1 Märchenabend: „Heißa Walpurgisnacht“
Termin: Mittwoch, 30. April 2025 • 19.00 bis ca. 20.00 Uhr • Bürgerhaus Wei-
denberg • Leitung: Fiona Ahlborn, Märchenerzählerin • Gebühr: 7,00 EUR
Seit Menschengedenken wird die Nacht zum ersten Mal besonders von Frauen 
gefeiert. Nicht von ungefähr heißt es, dass dann die Hexen (nicht nur auf dem Bro-
cken) tanzen. Stimmen wir uns ein und hören Märchen von guten und garstigen 
Hexen, von mutigen Frauen und gewitztem Weibergesind. Die Märchen werden 
frei erzählt – selbstverständlich nicht nur für Frauen. Besen und Hexenhüte sind 
willkommen! 
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Wb 002_1 Märchenabend “Seht ihr den Sommer durch die Lüfte fl iegen?!
Termin: Donnerstag, 4. Juli 2025 • 19.00 bis ca. 20.00 Uhr • Bürgerhaus Wei-
denberg • Leitung: Fiona Ahlborn, Märchenerzählerin • Gebühr: 7,00 EUR
Wenn die Kraft der Sonne ihren Höhepunkt erreicht, der Sommerwind über die 
Kornfelder streicht, die Wiesen wispern und die Gräser sich wiegen, dann werden 
alte Sagen und Mythen von Roggenfrauen und Rosengärten wach, dann erzählen 
die Märchen von wundersamen Erntehelfern und eigenwilligen Sensen. Eine Ein-
ladung, sich von der Schönheit und dem Geheimnis der Natur verzaubern zu las-
sen und sich auf eine Reise in die Welt der Märchen und Mythen zu begeben. Die 
Märchen werden frei erzählt. Bei schönem Wetter fi ndet der Abend im Freien statt. 

Wb 003_1 „Hutzaomd“ Studium regionale
Jeweils donnerstags (14-tägig, fortlaufend) • 19.00 bis 21.00 Uhr • Bürger-
haus Weidenberg • Leitung und Info: Inge Lindner, Tel. 09278-8105.
In entspannter Atmosphäre, ohne Fernseher oder anderem Medienrummel wollen 
wir uns alle 14 Tage gemütlich zusammensetzen, plaudern (vielleicht mit einer 
kleinen Handarbeit), ganz einfach einen ruhigen Abend verbringen. Jeder kann 
natürlich neue „Ideen“ mitbringen.

Wb 004_1 Weidenberger Geschichtswerkstatt - Termin: einmal monatlich, 
genauen Termin bitte erfragen • 17.00 bis 18.30 Uhr • Bürgerhaus Weidenberg 
In gemütlicher Runde wollen wir uns alte Fotos und eventuell auch Dias von Wei-
denberg und der Umgebung ansehen und dazu dann Erinnerungen, Anekdoten 
und „Gschichtla“ erzählen und austauschen. Die Geschichtswerkstatt fi ndet einmal 
monatlich statt. Der Termin für Februar ist Dienstag, 25. Februar 2025. Nähere 
Infos bei Stefanie Reckziegel, Tel. 0175 / 8639039 oder Helga Ordnung, Tel. 09278 
/ 1594. In Zusammenarbeit mit dem Archiv der Verwaltungsgemeinschaft Weiden-
berg. 

Wb 005_1 „Früher war´s…..“ Historische Obermarktführung Weidenberg
Termine: Sonntag, 11. Mai 2025, 15. Juni 2025, 13. Juli 2025 • jeweils von 
11.00 bis ca. 12.30 Uhr • Gebühr: 4,00 EUR • Treffpunkt: Brunnen Rathaus-
platz • Leitung: Rainer Freiberg 
Nicht umsonst wurde unser schöner Obermarkt gern für Filmaufnahmen her-
genommen. Gepfl egt und gut erhalten lassen sich viele interessante große und 
kleine Zeitzeugen entdecken, die alle ihre eigene Geschichte zu erzählen haben. 
Rainer Freiberg nimmt sie mit auf eine Tour durch den Oberen Markt mit viel Ge-
schichte und Wissenswertem über Weidenberg. Eventuell besteht die Möglichkeit 
einer Besichtigung des Kirchturms der evangelischen Markgrafenkirchen St. Mich-
ale mit einem tollen Ausblick über Weidenberg. 

Wb 006_1 Nachtwächterführung durch den historischen oberen Markt Wei-
denbergs - Termine: Freitag, Freitag, 24. Januar 2025, 21. Februar 2025, 28. 
März 2025, 25. April 2025 • jeweils von 20.00 bis ca. 21.30 Uhr • Gebühr: 4,00 
EUR • Treffpunkt: Brunnen Rathausplatz • Leitung: Rainer Freiberg 
Mit Einbruch der Dunkelheit schlägt die Stunde des Nachtwächters. Sein Horn 
erklingt über den Weidenberger Obermarkt, das Licht seiner Laterne durchdringt 
die Finsternis. Mit seiner Hellebarde schützt er selbst in fi nstersten Ecken ehrbare 
Bürger vor Räubern und Gesindel. Unterhaltsam erleben Sie schaurige Geschich-
ten und pikante Anekdoten aus vielen Jahrhunderten inmitten des historischen 
Weidenberger Obermarkts. Teilnahme ist nur mit Anmeldung möglich!
Exkursionen

Wb 001_2 Kräuterexkursion rund um Weidenberg
Termin: Dienstag, 3. Juni 2025 • 16.00 bis 18.00 Uhr • Gebühr: 5,00 EUR zzgl. 
Materialkosten • Treffpunkt: Höhenweg Hummerleite oberhalb von Fisch-
bach • Leitung: Maria Dietel, Kräuterpädagogin
Bei einer Kräuterexkursion (ca. 2km) lernen wir mit allen Sinnen (riechen, schme-
cken, essen) die Kräuter rund um Weidenberg kennen. Im Anschluss an die Exkur-
sion gibt es kleine Kostproben. 

Sprachen
Wb001_3 Italienisch für Anfänger ohne Vorkenntnisse
Beginn: Mittwoch, 12. März 2024 • 16.30-18.00 Uhr • Bürgerhaus Weidenberg 
• 10 Abende • Gebühr: 50,00 EUR • Leitung: Aureliano Zattoni

Wb 002_3 Italienisch für Fortgeschrittene
Beginn: Mittwoch, 12. März 2024 • 18.00-19.30 Uhr • Bürgerhaus • 8 Abende • 
Gebühr: 40,00 EUR • Leitung: Aureliano Zattoni

Wb 003_3 Italienisch mit Vorkenntnissen 
Beginn: Mittwoch, 12. März 2024 • 19.30-21.00 Uhr • Bürgerhaus • 10 Abende 
• Gebühr: 50,00 EUR • Leitung: Aureliano Zattoni

Wb 004_3 Gebärdenkurs – DGS Deutsche Gebärdensprache Anfänger
Beginn: Dienstag, 11. Februar 2025 • 17.00-18.30 Uhr • Bürgerhaus Weiden-
berg • 8 Abende • Gebühr: 55,00 EUR zzgl. Kosten für Lehrbuch
Haben Sie schon einmal versucht den gebärdenden Nachrichtensprecher oder 
-sprecherin auf Phoenix zu verstehen? Ist nicht so einfach, da das Tempo einem 
wenig Zeit zum Nachdenken lässt. Aber wie funktioniert eigentlich die Gebärden-
sprache? Kann man sich mit einem VHS-Kurs denn tatsächlich dann schon in 
Gebärden unterhalten? All das erfahren Sie von unserem Referenten Thomas Kuf-
ner, der als Betroffener die Ausbildung zum Gebärdenkursleiter besucht hat und 
dessen Ziel es ist die Gebärdensprache in die Gesellschaft hinein zu tragen und 
einen Beitrag zum Abbau von Barrieren zu leisten. 

Wb 005_3 Spanisch für Anfänger
Beginn: Mittwoch, 12. Februar 2025 • 18.30-20.00 Uhr • Bürgerhaus • 15 Aben-
de • Gebühr: 70,00 EUR • Leitung: Valeria Dasso

Entspannung / Körpererfahrung
Wb 001_4 Akupressur – Selbsthilfe zur Stärkung der Selbstheilungskräfte
Termin: Dienstag, 18. März 2025 • 18.30-20.30 Uhr • Bürgerhaus Weidenberg • 
Gebühr: 20,00 EUR • Leitung: Sonja Haupt, Heilpraktikerin der Psychothera-
pie • mitzubringen: Notizblock und Stift
Das Drücken bzw. Massieren gewisser Meridianpunkte (Energieleitbahnen) fördert 
Heilungsprozesse, Entspannung und unsere Selbstheilungskräfte. Des Weiteren 
können sich Schlafstörungen verbessern, Energie-Blockaden können sich aufl ö-
sen, unterstützt bei Gewichtsreduktion und stärkt das Immunsystem. 

Yoga-Kurse siehe VHS Döhlau

Bewegung / Gymnastik / Fitness
Wb 002_4 Wohlfühl- und Ausgleichsgymnastik 50+
Beginn: Mittwoch, 29. Januar 2025 • Kurs 1: 9.00-10.00 Uhr • Kurs 2: 10.00-
11.00 Uhr • Bürgerhaus Weidenberg • 15 Vormittage • mitzubringen: Matte • 
Gebühr: 50,00 EUR • Leitung: Katja Quindt, Zertifi zierte Präventions-, Ge-
sundheits- und Entspannungstrainerin.
Für Bewegung ist es nie zu spät. Wer sich regelmäßig gezielt bewegt, steigert 
das Wohlbefi nden und bleibt dauerhaft selbstständig und mobil. Mit einfachen Lo-
ckerungs-, Dehn- und Kräftigungsübungen „die wirklich für jeden geeignet sind“ 
Körper und Geist fi t halten.

Wb 003_4 Bauch, Beine, Po
Beginn: Dienstag, 25. Februar 2025 • 18.00-19.00 Uhr • kleine Schulturnhalle 
• 12 Abende • Gebühr: 50,00 EUR • Leitung: Gina Nickl
Ein effektives Ganzkörpertraining, bei dem die Figur geformt, die Kondition verbes-
sert und der Anteil an Muskelmasse erhöht wird. Nach einer Aufwärmphase wer-
den effi zient alle Muskelgruppen trainiert. Mit Dehn- und Entspannungsübungen 
wird das Programm abgerundet. Der Sommerkurs kann bei passendem Wetter 
auch im Freien stattfi nden.

Wb 004_4 Zumba® Fitness
Beginn: Dienstag, 25. Februar 2025 • 19.00-20.00 Uhr • kleine Schulturnhalle 
• 12 Abende • Gebühr: 50,00 EUR • Leitung: Gina Nickl
Hast du Spaß an Latino-Musik wie Salsa, Merengue, Cumbia und Reggaeton? 
Dann ist „Zumba“ genau richtig für dich. In Verbindung mit fi tnessorientierten, 
einfachen Tanzchoreographien wird die Fettverbrennung angeregt und der ganze 
Körper trainiert. Alter, Geschlecht und Fitnessniveau spielen keine Rolle. Im Som-
mer evtl. auch im Freien. 

Wb 005_4 Grundkurs Selbstverteidigung und Selbstbehauptung für Frauen 
und Mädchen ab ca. 14 Jahren. Beginn: Montag, 10. März 2025 • 19.30-20.30 
Uhr • kleine Schulturnhalle • 5 Abende • Gebühr: 25,00 EUR • Leitung: Sieg-
linde Kodisch • mitzubringen: bequeme Kleidung, Getränk.
Wir lernen, uns verbal und körperlich zu verteidigen und in brenzligen Situationen 
richtig zu handeln und entschieden NEIN zu sagen. Es werden einfache und effekti-
ve Selbstverteidigungstechniken erlernt, eingeübt und im Laufe des Kurses wieder-
holt. Unser Selbstbewusstsein wird gestärkt, Hemmschwellen abgebaut und Ängs-
te bewältigt. Dieser Kurs ist für alle Frauen und Mädchen ab 14 Jahren gedacht. 
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Wb 006_4 Aufbaukurs Selbstverteidigung und Selbstbehauptung für Frauen 
und Mädchen ab ca. 14 Jahren. Beginn: Montag, 10. März 2025 • 18.15-19.15 
Uhr • kleine Schulturnhalle • 5 Abende • Gebühr: 20,00 EUR • Leitung: Sieg-
linde Kodisch • mitzubringen: bequeme Kleidung, Getränk.
Dieser Kurs ist nur für Teilnehmerinnen, die den Grundkurs absolviert haben.
Ernährung
Wb 007_4 Sektcocktails „Der Sommer kann kommen“
Termin: Samstag, 29. März 2025 • 17.00-19.30 Uhr • Schulküche Grund- und 
Mittelschule Weidenberg • Gebühr: 10,00 EUR zzgl. Materialkosten (inklusive 
Snack) • Leitung: Regina Kießling-Thees
Wir mixen verschiedene leckere Cocktails mit Sekt und Prosecco. Fruchtig, herb, 
ungewöhnlich und auch alkoholfrei.

Kunst / Kunsthandwerk
Wb 001_5 Aquarellmalerei – Die Montagsmaler
Immer montags, 14tägig • Termine bitte erfragen • 19.00-21.00 Uhr • Bürger-
haus, Raum 1 • Leitung: Gerti Fiedler
Neue Hobbykünstler sind herzlich willkommen! Mitzubringen: Block und Farbkas-
ten 

Wb 002_5 Aquarell-Malkurs für Anfänger und Fortgeschrittene
Beginn: Dienstag, 25. Februar 2025 • 17.00 bis 19.00 Uhr • Bürgerhaus, Saal • 
10 Abende • Gebühr: 70,00 EUR • Leitung: Susan Frank
Der Kurs beschäftigt sich mit den Eigenschaften der Farben, dem Farbaufbau und 
der Negativ-Malerei. Schritt für Schritt werden Ihnen die Grundlagen dieser Mal-
technik nähergebracht. Sie werden in einer entspannten Atmosphäre eine kreative 
Zeit erleben und die Ergebnisse Ihrer Malerei werden Sie beeindrucken. 

Wb 003_5 Klöppeln
Beginn: Mittwoch, 22. Januar 2025 • 19.00-21.00 Uhr • Bürgerhaus, Saal • 
7 Abende (14-tägig bzw. nach Absprache) • Gebühr: 40,00 EUR • Leitung: 
Elisabeth Böhner
Das Grundprinzip des Klöppelns besteht in einem wiederkehrenden Wechsel von 
Drehen und Kreuzen der Fäden nach einer vorgezeichneten Vorlage, dem Klöp-
pelbrief. Im geselligen Miteinander pfl egen die Teilnehmer den Fortbestand dieser 
alten, traditionellen Handwerkskunst. Neueinstieg ist jederzeit möglich. Die Kurs-
leiterin berät Sie gerne. Arbeitsgeräte werden gestellt.

Wb 004_5 Stamping-up – Geschenkverpackungen und Karten selbst gestal-
ten. Termin: Donnerstag, 3. April 2025 • 18.00 bis 20.00 Uhr • Bürgerhaus 
Weidenberg • Gebühr: 10,00 EUR zzgl. Materialkosten • Leitung: Regina 
Kießling-Thees und Lea Thees
Wir gestalten Geschenkverpackungen in zwei verschiedenen Größen mit einer 
passenden Karte für verschiedene Anlässe.

Wb 005_5 Gruß- oder Glückwunschkarten gestalten mit Iris Foulding
Termine: Dienstag, 6. Februar 2025 und Dienstag, 18. März 2025 • 18.30 bis 
20.00 Uhr • Bürgerhaus Weidenberg • Gebühr: 10,00 EUR zzgl. Materialkos-
ten • Leitung: Regina Kießling-Thees
Mit Faltpapieren lassen sich nicht nur Sterne oder Blütenkugeln falten. Auch Gruß- 
oder Glückwunschkarten und andere Bastelarbeiten lassen sich damit leicht und 
sicher verschönern. Hier zeigen wir Schritt für Schritt, wie Sie wunderschöne 
Grußkarten mit Iris-Foulding gestalten können.

Wb 006_5 Lesezeichen aus Epoxidharz
Termin: Samstag, 8. Februar 2025• 17.00 bis 18.30 Uhr • Bürgerhaus Weiden-
berg • Gebühr: 10,00 EUR zzgl. Material • Leitung: Regina Kießling-Thees 
An alle Leseratten da draußen! Lass Deiner Phantasie freien Lauf und gestalte dir 
Dein individuelles Lesezeichen aus Epoxidharz. Auch zum Verschenken immer 
eine schöne Idee. 

Wb 007_5 Haarpfl ege mit Pfl anzenkraft
Termin: Dienstag 22. Juli 2025 • 18.30-20.30 Uhr • Bürgerhaus, Saal • Gebühr: 
6,00 EUR zzgl. Materialkosten • Leitung: Maria Dietel, Kräuterpädagogin
Viele Pfl anzen werden in der Naturkosmetik angewandt. Hier erfahren wir, welche 
Kräuter sich für die Pfl ege schöner Haare eignen und stellen Pfl egeprodukte vom 
Shampoo bis zur Spülung her. 

Wir beabsichtigen einen „Strickclub“ zu gründen. Entweder strickt jeder für 
sich selbst etwas oder das Gestrickte kann an abgesprochene Institutionen ge-
spendet werden. Interessierte dürfen sich gerne bei Stefanie Reckziegel unter der 
Telefonnummer 09278 /97756 melden. Näheres wird bei Bedarf abgesprochen. 

Grundbildung
Die „Junge vhs“
Wb 001_6 Osterbasteln mit Spielen und Märchen
Termin: Mittwoch, 16. April 2025 • 10.00 bis 12.00 Uhr • Bürgerhaus Weiden-
berg • für Kinder ab 4 Jahren in Begleitung eines Elternteils, Schulkinder 
dürfen selbständig kommen • Gebühr: 5,00 EUR • mitzubringen: gut schnei-
dende Bastelschere, Buntstifte, kleine Brotzeit, Getränk • Leitung: Fiona Ahl-
born, Märchenerzählerin
An diesem Vormittag wollen wir uns auf Ostern vorbereiten mit Basteln, Spielen 
der Osterzeit und Märchen vom Frühling.

Musikgarten Termine Frühjahr / Sommer 2025
für alle Kurse gilt nach wie vor: Jede Familie sitzt auf ihrer mitgebrachten Picknick-
Decke und musiziert mit den eigenen Instrumenten (Können mitgebracht oder bei 
mir erworben werden. Ein Instrumentensäckchen mit Chiffontuch, Holzrassel und 
ein Paar Klanghölzern kostet 12 Euro). Für alle Kurse gibt es ein Liederheft mit CD 
oder Download, das im Kurs erworben werden kann (zwischen 19,50 und 22,50 
Euro). Die Kurse fi nden einmal wöchentlich statt, außer in den Schulferien. Ort: 
Evang. Gemeindehaus (Pimmlerhaus, Reitweg 7 in Weidenberg). Die Kurse um-
fassen je 13 Stunden a 45 Minuten, Gebühr: 85,00 EUR. Klanghölzer können im 
Kurs erworben werden. 

Anmeldung und Informationen für alle Kurse bei Kursleiterin Christine Ham-
mer, lizensierte Musikgartenlehrkraft, 
Tel. 09278 / 98238. Weitere Infos: www.musikgarten.info

Für alle Kurse gilt: Bezahlung per Überweisung auf das Konto der VHS Weiden-
berg, Sparkasse Bayreuth, IBAN DE66 7735 0110 0570 9340 00

Wb 002_6 Musikgarten 1 (für Kinder 16 bis 36 Monaten mit einem Elternteil)
Thema „Draußen“ - Beginn: Freitag, 14. März 2025 • 9.30 Uhr • Gebühr: 85,00 
EUR
Die Kleinkinder werden immer aktiver. Über Bewegungen, Echospiele und Instru-
mentalspiel, Tänze, Lieder, Kniereiter, Sprechverse und aktives Musikhören wird 
das Kind ganzheitlich angesprochen. Der Musikgarten stärkt die Neigungen zum 
Imitieren und fördert das Sprech- und Hörverhalten.

Wb 003_6 Musikgarten 2 (für Kinder von 3 bis 5 Jahren mit einer Bezugsper-
son) - Thema „Frühling / Sommer“
Beginn: Donnerstag, 13. März 2025 • 16 Uhr • Gebühr: 85,00 EUR
Der Musikgarten lässt Kinder erleben, wie viel Freude im gemeinsamen Musizie-
ren, Singen und Tanzen liegt. Der musikalische Jahreskreis „Herbst/Winter“ bzw. 
„Frühling/Sommer“ lädt Kleinkinder im Alter von drei bis fünf Jahren und deren 
Eltern zum spielerischen Musizieren in der Familie ein. Erst wenn das Kind ak-
tives Musizieren in seiner Umwelt erlebt, wird es Freude am eigenen Musizieren 
entfalten. Im Kindergartenalter nehmen die Kinder den Ablauf des Jahres und den 
Wechsel der Jahreszeiten intensiv wahr. Der musikalische Jahreskreis bezieht 
seine zentralen Themen aus der Natur, der Musik und der Bewegung. Die Kinder 
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lösen sich allmählich von den Eltern und erproben ihre Unabhängigkeit. Das Grup-
penerlebnis, rhythmische und sprachliche Echospiele, Tänze und der Einsatz von 
Instrumenten stehen im Mittelpunkt. Für diesen Kurs ist ein Lieder- und Arbeitsheft 
Voraussetzung: Musikgarten Phase 2. Es kann im Kurs erworben werden. 

Wb 004_6 Baby-Musikgarten (für Babys von 5 bis 14 Monaten deren Eltern)
Beginn: Freitag, 14. März 2025 • 10.30 Uhr • Gebühr: 85,00 EUR
Gemeinsames Musizieren und Musik hören in dieser frühen Phase ist für das Kind 
Nahrung für Körper, Seele und Gehirn. Babys erkunden mit Hingabe Stimme und 
Körper. Sie untersuchen alles in der näheren Umgebung, was rasselt und knistert, 
leuchtet und klappert. Genau die richtige Zeit, um im Musikgarten für Babys Ras-
seln, Klanghölzer und bunte Tücher zu erobern! 

Wb 005_6 Kreatives Basteln für Kinder im Grundschulalter
Termine: 1 mal monatlich, immer freitags • 15.00-17.00 Uhr • Bürgerhaus • 
Leitung: Kathrin Bingart • nur Materialkosten, bei der Kursleitung zu bezah-
len.,
Immer passend zur Jahreszeit wird in kleiner, fröhlicher Runde gebastelt und ge-
werkelt. 

Kinderyoga
Termine: 25. Januar 2025 und 15. Februar 2025 • 10.00 bis 11.00 Uhr für Kin-
der im Alter von 5 bis 6 Jahren • 11.30 bis 12.30 Uhr für Kinder im Alter von 7 
bis 8 Jahren • Bürgerhaus Weidenberg • mitzubringen: Yogamatte, bequeme 
Kleidung, Getränk • Leitung: Lea Fürst und Maxi Hersch • Gebühr: 4 €
Wolltest Du schon immer zum Yoga gehen? Dann schmeiß Dich in bequeme Klei-
dung und komm zu uns. Wir freuen uns auf Dich. Yoga wird spielerisch vermittelt 
und die Kreativität der Kinder wird gefördert. 

Suchen Sie noch ein Geburtstagsgeschenk? 
Oder benötigen Sie eine Idee für ein kleines Dankeschön? Alle unsere Kurse der 
VHS Weidenberg und Umgebung e.V. mit den Außenstellen Döhlau, Emtmanns-
berg, Neunkirchen und Seybothenreuth sind auch als Gutschein bei uns erhält-
lich. Infos bei Stefanie Reckziegel unter stefanie.reckziegel@weidenberg.de oder 
09278 / 97756.

Volkshochschule Neunkirchen

Volkshochschule Neunkirchen, Neunkirchener Str. 30 30, 95466 Weidenberg
Tel. 09209-570 – FAX: 0322 237 899 79 – E-Mail: heinz.doris@t-online.de

Bankkonto zur Überweisung aller Kursgebühren (nach Absprache) 
VHS Weidenberg Sparkasse,, IBAN DE66 773 501 10 0570 9340 00
mit Angabe des Kurs-Namens und des Kürzels Nk
Frühjahr-Sommer-Semester 2025
Alle Vorträge und Kurse fi nden im VHS-Raum des Gemeindezentrums oder in der 
Mehrzweckhalle Neunkirchen statt, soweit nicht anders angegeben. 
Für alle Kurse bitte mitbringen: Sportbekleidung, Turnschuhe, Gymnastikmatte, 
evtl. warme Socken

Gesundheitsbildung: Bewegung, Gymnastik, Fitness 
Hatha-Yoga für Anfänger*innen • immer dienstags 17.15-18.30 Uhr • VHS-
Raum • 12 Abende • max. 8 TN • Gebühr: 48,00 EUR • Leitung: Roland Blech-
schmidt

Hatha- Yoga 50 plus
immer dienstags • 18.45-20.00 Uhr •VHS-Raum -  12 Abende • max. 8 TN • 
Gebühr: 48,00 EUR • Leitung: Text s.o. Roland Blechschmidt

Yoga am Vormittag
immer montags, 09:45-11.15 Uhr • Gemeindezentrum, VHS-Raum • 12 Vor-
mittage • max. 10 TN • Gebühr: 48,00 EUR • Leitung: Roland Blechschmidt
Yoga bringt Entspannung u. steigert die Konzentrationsfähigkeit. Die aus Indien 
stammende Lehre zur Kräftigung des Körpers u. Beruhigung des Geistes wird 
auch bei Führungskräften immer populärer. Viele Unternehmen bezahlen ihren 
Mitarbeitern mittler-weile Yogakurse o. holen sich Lehrer ins Haus. Freilich kann 
man die positiven Wirkungen nur bei regelmäßiger Übung erreichen.

Neu! Neu ! Neu! Yoga – Lebenskraft für den Alltag
immer dienstags 16:00-17:15 Uhr, Mehrzweckhalle, 12 Abende • Gebühr: € 
48,00 – Leitung: Sabine Macht, zertif. Yoga-Lehrerin
Dieses ursprünglich aus Indien stammende, jahrtausende alte Übungssystem 
begeistert immer mehr Menschen, weil es auf einer tiefen Ebene körperliches u. 
geistiges Wohlbefi nden bewirkt. Im klassischen Hatha-Yoga werden die Körper-
stellungen gehalten, sie wirken dadurch kräftigend, entspannend und beruhigend 
gleichzeitig. Der Fluss von Lebensenergie im Körper wird angeregt und wieder 
intensiver, der Körper wird stärker und fl exibler. Wir praktizieren in diesem Kurs 
in einem ausgewogenen Verhältnis fordernde und sanfte Übungen, die sich in ih-
rem Schwierigkeitsgrad ganz behutsam steigern und die auf die unterschiedlichen 
Möglichkeiten der Teilnehmer*innen eingehen. Atem- u. Entspannungsübungen im 
Kurs verhelfen zu mehr innerer Leichtigkeit und Ausgeglichenheit. Bitte bringen 
Sie eine Matte, bequeme Kleidung, ein Handtuch, evtl. eine Decke und warme 
Socken mit.

Wirbelsäulengymnastik
immer dienstags, 18.15-19.15 Uhr •Mehrzweckhalle • 15 Abende • Gebühr: 
45,00 EUR • Leitung: Thomas Zernack
Ein gezieltes Training der Rückenmuskulatur. Übungen zum Kräftigen, Dehnen u. 
Entspannen, um Rücken-schmerzen vorbeugen oder lindern und den Rücken stär-
ken zu können. Die Rückenmuskulatur ist groß, komplex und hängt mit anderen 
Muskelgruppen zusammen. Die Übungen berücksichtigen daher alle relevanten 
Muskelgruppen für einen gesunden Rücken.

Fit in jedem Alter - vormittags Seniorengymnastik für Frauen und Männer 
immer donnerstags, 10.00-11.00 Uhr • Mehrzweckhalle • 15 Vormittage • 
mitzubr.: Gymnastikmatte und -schuhe • Gebühr: 38,00 EUR • Leitung: Inge 
Butler
Fit werden und bleiben ist in jedem Alter und bei jeder Figur möglich. Mit viel Spaß 
an der Bewegung und abwechslungsreichem Trainingsangebot werden das Herz-
Kreislauf-System angeregt, die Beweglichkeit verbessert und die gesamte Musku-
latur gekräftigt. Mit moderaten Übungseinheiten ist der Kurs geeignet für Trainierte 
und Untrainierte, Alte und Junge, Dicke und Dünne.

Online-Kurse mit Carmen Kröschel: 
Für diejenigen, die lieber von zuhause aus trainieren, bieten wir auch wieder die 
beliebten Online-Kurse mit Carmen Kröschel an: immer mittwochs von 09:30 – 
10:15 Uhr „MIX“ immer donnerstags 18 – 18:45 Uhr „Starker Rücken“
Alle Termine, Gebühren und Zahlungsmöglichkeiten bei Carmen Kröschel, car-
men.kroeschel@gmx.de oder Tel. 0151-40162840

Tanz
ErlebniSTanz – die etwas andere Art zu tanzen
Donnerstag, 06.03.+20.03.25  14.30 –16.00 Uhr in der MZH Neunkirchen - Weitere 
Termine: 15.05., 05.06., 26.06., 10.07.25. Der Februar muss leider entfallen! - Ge-
bühr:  5,00 € pro Nachmittag Leitung: Erika Richter, Tanzleiterin des BVST
Anmeldung und Rückfragen bei Erika Richter  Tel. 0921-98283 oder bei der VHS 
09209-570

Literatur- und Lesekreis • Termine: Do., 20.02.25, 15.00 Uhr • VHS-Raum 
• 1 x monatlich • Gebühr: 45,00 EUR • Leitung: Günter Groß, Germanist  
Literarische Texte werden zu Hause gelesen und miteinander besprochen. Dazu 
gibt es jeweils eine Einführung in das Leben der Dichter und ausgewählter Schrift-
steller. Gerne erwarten wir Sie zu einem kostenlosen Schnuppernachmittag! 
Weitere Termine:  06.03., 03.04., 08.05., 19.06.25

Musik
Musizieren stärkt das Gehirn. Es ist ein Erfolg nach Noten: Wer als Kind ein Mu-
sikinstrument spielt, trainiert das Gehirn fürs ganze Leben. Die positiven Auswir-
kungen zeigen sich bis ins hohe Alter! Das zeigen Tests an der US-Universität 
in Kansas. „Beim Erlernen eines Instruments werden viele neue Verbindungen 
zwischen den Gehirnzellen geschaffen“ erklärt Dr. Brenda Hanna-Pladdy, Leiterin 
der Studie. „Die können offenbar den späteren altersbedingten Rückgang ausglei-
chen. Vor allem das räumlich-visuelle Gedächtnis wird dabei gestärkt. Der Erfolg 
zeigt sich sogar, wenn die Menschen das Instrument nach der Schulzeit nicht mehr 
anrühren.“ 

MUSIK:
Aufruf - Liebe Eltern,
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durch eine großherzige Spende wird es möglich, dass 1-2 Kinder für ein Jahr kos-
tenlosen Musik-Einzelunterricht erhalten, wenn es schwer fällt, diesen Musikunter-
richt durch Arbeitslosigkeit, Mindestlohn oder sonstige Hindernisse zu bezahlen. 
Bitte melden Sie sich unter der Tel.Nr. 09209-570 bei Doris Heinz. Diskretion wird 
selbstverständlich zugesichert.

Alle Musikkurse fi nden im VHS-Raum des Gemeindezentrums statt. Die An-
meldungen gelten, sofern nichts anderes vereinbart ist, jeweils für 1 Schuljahr. 
Die Zahlung der Gebühren ist aufgeteilt: die 1. Abschlagszahlung zu Beginn des 
Unterrichts im September und die 2. dann Anfang Januar. 

Musikalische Früherziehung Anfänger (Vorschulkinder) 
immer mittwochs, • Gebühr: nach TN-Zahl • Leitung: Diane Gehauf
Gruppe 1: 14.00-14.45 Uhr / Gruppe 2: 14.45-15.30 Uhr

Blockfl ötenunterricht Anfänger (Vorschul- und Grundschulkinder) 
immer mittwochs, • 15.30-16.00 Uhr • Gebühr: nach TN-Zahl 
• Leitung: Diane Gehauf

Klavierunterricht immer montags • Leitung: Tatjana Hubert
Einführung in das klassische Klavierspiel, Liedbegleitung, Improvisation, moderne 
Rhythmen, Harmonie- u. Notenlehre. 

Keybord immer montags • ab 14.00 Uhr • Leitung: Tatjana Hubert
Cello (Anfänger und Fortgeschrittene)
immer montags • ab 14.45 Uhr • Leitung: Tatjana Hubert
Gitarre  (Anfänger und Fortgeschrittene)
immer dienstags • ab ca.14.00 Uhr • Leitung: Gerlinde Nerlich

Studienreisen, Tagesfahrten+ Exkursionen 2025
Tagesfahrten/ Exkursionen

noch ohne Termin: Emtmannsberg, Markgrafenkirchen-Führung mit Brigitte 
Trausch noch ohne Termin: Kulmbach, Plassenburg – Besuch der Museen mit 
Führung
Sonntag, 03.08.25 Regensburg, Bayr. Landesausstellung:
    Ludwig I –Bayerns größter König? + Besuch d.Walhalla

Studienreisen 2025:
14.-17.03.25 Prag: Ballett “Cinderella“, 2 Opern; „Der Liebestrank“ u. Doppel-Oper 
„Cavalleria Rusticana“, dazu 2 Stadtführung, Besuch Kloster Strahov, Loretto-Kir-
che uvm.
21.-23.04.25 Leipzig, Gewandhaus: Igor Levit, Klavier mit Bach, Brahms und 
Beethoven  MDR, Greiz
03.-05.05.25 Baden-Baden: Festspielhaus „Freischütz“ u. Johann-Strauß-Gala 
m. Diana Damrau+Rastatt
15.-18.05.25 Auf den Spuren der Familie Bach in Thüringen nach Gotha, Arn-
stadt, Eisenach, Mühlh.u.a.
04.-09.06.2025 Rundreise mit Wohlfühl-Faktor im Bayr. Wald, mit Ausfl ug z. 
Arber u. Pilsen u. Klattau
13.-14.06.25 Dresden, Musikfestival: Richard Wagner „Siegfried“ Dirigent:Kent 
Nagano+Zirkus-Konzert
28.-30.6.2025 Erl: Passionsspiele in Tirol (nur alle 5 Jahre)+ Rosenheim +Bad 
Tölz
10.-13.07.25 Burgund- Klöster,Schlösser und der Wein – Dijon, Beaune, Klos-
ter Fontenay u.a.
30.08.-01.09.25 Bonn, Beethovenfest, 2 Konzerte und Rahmenprogramm
04.-11.09.25 Umbrien (Bus) – Italien – Perugia, Orvieto, Gubbio, Spello, 
Spoleto, Assisi
Herbst 2025 Opernfahrt nach Meiningen und Coburg
Herbst 2025 Kalabrien (Flug)
Herbst 2025 Kulturhauptstadt Europas „Chemnitz“ – mit Opernbesuch und Mu-
seen
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KLEINANZEIGENMARKT

Garage im Königsheidering oder Umgebung 
ab sofort zu mieten oder kaufen gesucht. 
Tel.: 0163 / 6868673

Ich suche Menschen, die sich bei Bedarf um meinen 
kleinen Hund kümmern können. Der neunjährige Jack 
Russel lebt mit seinem Frauchen in Weidenberg. 
Mobil: 0171 / 512 9063

Physiopraxis sucht Reinigungsfee ab 01.03.2025 
für 4 Stunden pro Woche (Mittwoch  Nachmittag und 
Freitag Nachmittag oder Samstag). 
Tel.: 09278 / 7090049

Komplette neue, moderne Wohnzimmerland-
schaft: 4 Elemente, TV-Lowboard, Vitrinenschrank, 
Wandkonsole. Regal. In Holzoptik mit Absetzung in 
graphit. Couch 2,85 x 1,85, 3-Sitzer mit Longhchair 
rechts, Sitztiefenverstellung, Stauraum und Hocker. 

Auch als Schlafcouch nutzbar. Stoff hellgrau VB 2.400 
€, auch einzeln abzugeben. Kostenlose Lieferung im 
Umkreis von 30 km möglich! Tel. 0151 / 20571989

Basketballkorb und Backboard von „Erhard“, un-
gebraucht/neu, 80 €. Tel. 0151/20571989

Verkaufe Flachbildfernseher: Sony Bravia 32 Zoll 
smart TV 100 €, Grundig 24 Zoll smart TV 80 €, beide 
Fernseher haben keine 100 Betriebsstunden, funktio-
nieren einwandfrei, Gebrauchsanweisung dabei; Sony 
Bravia 37 Zoll mit amazon fi re stick ebenfalls smart 
TV-fähig 90 €, ebenfalls voll funktionsfähig bei guter 
Bildqualität. Die Geräte sind übrig, weil wir einfach 
kein Fernsehen mehr nutzen, wegen Beamer und 
Leinwand. Kontakt Dr. Michael Müller in Weidenberg 
09278-98455 oder info@hausarzt-weidenberg.de

Baugrundstück zu verkaufen
Stockau, Neunkirchner Str. 16, 95466 Weidenberg
826 m²  erschlossen, Kontakt 0171 / 5180071

Kinderbett 70/140 cm mit Betthimmel, Matratze 
und Bettwäsche, Neupreis: 381,00 €, Verkaufspreis 
150,00 € • Tel. 0152 / 59626760
 

Anzündfeuerholz zu verkaufen Tel. 0152 / 59626760
 
Metallbett, silbergrau, 140/200 cm mit Lattenrost
Tel. 0152 / 59626760

Elektrische Schreibmaschine, Olivetti Linear 101 
in hellgrau, guter Zustand, VB 80 Euro.
Tel. 0176 / 22769538

22 Bühnenteile (16 intakt, normale Gebrauchsspu-
ren; 6 defekt) abzugeben. Ohne Garantie und ohne 
Gewährleistung. Gekauft wie gesehen. Schulverband 
Weidenberg, Hausmeister Fuchs,
Mobil 0151 / 55367381

Brezen in Untersteinach im Gasthaus zur Linde, 
Familie Kaiser, vom 01.02. – 05.02. ab 17:00 Uhr, am 
Sonntag, 02.02. ab 11:00 Uhr. Bitte um Tischreservie-
rung unter Tel. 09278/537 oder 525.

Verkaufe
Sonstiges

Suche

NACHRICHTEN AUS DER VG

Von links: Landrat Florian Wiedemann, Andreas Klinkisch, Irene Klinkisch, 
3.Bürgermeister von Weidenberg Matthias Böhner, Daniel Spörrer, Roland 
Spörrer

Das gutgelaunte Team Klinkisch

10 Jahre Wohlfühlpraxis: 
Zahnarztpraxis Irene & Andreas Klinkisch feiert

Die überörtliche Gemeinschaftspraxis Irene & Andreas Klinkisch (Zahn-
ärzte) feiert ihr 10-jähriges Bestehen. Seit einem Jahrzehnt steht die Pra-
xis am Standort Weidenberg mit über 30 Angestellten für modernste Zahn-
heilkunde und eine Atmosphäre, in der sich die ganze Familie zu Hause 
und bestens aufgehoben fühlt.

„Unser Ziel war es von Anfang an, eine Wohlfühlpraxis zu schaffen, in der 
Vertrauen, ein breites Leistungs- & Serviceportfolio und moderne Technik 
Hand in Hand gehen,“ sagt Andreas Klinkisch, einer der beiden Eigentü-
mer.

Neben modernsten Behandlungsmethoden legt das gesamte Team be-
sonderen Wert auf eine persönliche Betreuung, wodurch die Praxis zur 
Anlaufstelle für Generationen geworden ist. „Es ist schön zu sehen, dass 
uns viele Familien seit Jahren die Treue halten,“ freut sich Irene Klinkisch. 
Zum 10-jährigen Jubiläum wurden zahlreiche Gäste (u.a. Landrat Florian 
Wiedemann), sowie langjährige Wegbegleiter empfangen und konnten 
sich von der beeindruckenden Entwicklung & einer Vielzahl von Neuhei-
ten überzeugen.

Mit weiteren Standorten in Bischofsgrün und Heinersreuth haben die Pra-
xisinhaber zudem einen erheblichen Beitrag zu einer gesicherten, regio-
nalen zahnmedizinischen Versorgung geleistet.

Das gesamte Team bedankt sich bei allen Patienten:innen, ist stolz auf 
das Geleistete und freut sich auf die nächsten 10 Jahre im wunderschö-
nen Weidenberg.
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